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Zusammenfassung 

Im Zuge dieser Machbarkeitsstudie werden potentielle Anwendungsfälle für Wasserstoff-

technologien in der Region Murau evaluiert. Für die Erhebung werden alle relevanten Wirt-

schaftssektoren (z.B. Mobilität, Logistik, Industrie etc.) untersucht und der entsprechende 

Wasserstoffbedarf ermittelt. Aufbauend auf der durchgeführten Potentialerhebung werden 

konkrete Konzepte für die kurzfristig möglichen Umsetzungsszenarien erarbeitet. Ein großes 

Umstellungspotential bietet die aktuell mit Dieselkraftstoff betriebene Murtalbahn. Zukünftig 

sollen die Züge eine tägliche Laufleistung von maximal 750 km/Zug bewältigen. Für eine 3-

teilige Zuggarnitur mit einer Länge von 52 m und einem Gewicht von 114 t ergibt sich ein 

Gesamtenergiebedarf (inkl. Heizung und Kühlung) von 5911 kWh (177 kg H2) pro Tag und 

Zug. In Abbildung 1 sind die Kennzahlen des Wasserstoffzuges dargestellt. Der notwendige 

Mehrbedarf für die H2-Züge kann aus derzeit ungenutztem Überschussstrom erneuerbarer 

Energien bereitgestellt werden.  

Für die Umstellung auf einen H2-Zug ergeben sich Gesamtkosten von € 70,5 Mio. Im Vergleich 

dazu liegen die Kosten einer Oberleitungs-Infrastruktur inklusive Zuganschaffung und Strom-

verbrauch bei € 77,8 Mio. Über die Nutzungsdauer von 30 Jahren ergeben sich pro gefahre-

nem Kilometer für den OL-Zug spezifische Kosten von 3,2 EUR/km. Dem gegenüber stehen 

2,9 EUR/km für den H2-Zug.  

Das CO2-Einsparungspotenzial liegt bei über 2,5 Mio. kg pro Jahr bei drei Zügen und bei 

über 5 Mio. kg pro Jahr bei fünf Zügen. Die Umstellung der Murtalbahn auf Brennstoffzellen-

antrieb ermöglicht es, ein Leuchtturmprojekt in der Steiermark zur Energiewende zu etab-

lieren und dadurch die lokale Wertschöpfung zu stärken. Die Implementierung einer Was-

serstoff-Tankstelle schafft zusätzliche Anreize für lokale Transport- und Logistikunternehmen 

auf Brennstoffzellenantriebe im Schwerverkehr umzusteigen. So können alternative Antriebe, 

sowohl batterieelektrisch als auch mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge, zu einer Reduktion 

von Treibhausgasessmissionen um 8 % bis 2025 führen. Zwischen 2025 und 2030 könnten 

weitere 6 % eingespart werden. 

Der Bezirk Murau bietet sich besonders gut für eine Wasserstoffinfrastruktur an, da bereits 

ein Großteil des Jahres der Strombedarf in der Region mit erneuerbaren Energien aus der 

Region abgedeckt werden kann. Um diese Ressourcen ausbauen und die Region energieau-

tark betreiben zu können, müssten derzeit ungefähr 4 GWh Strom saisonal gespeichert wer-

den. Hier ist Wasserstoff die geeignete Lösung, da durch Elektrolyse die Energieüber-

schüsse gespeichert und der Bedarf zu anderen Zeitpunkten gedeckt werden können. Große 

Mengen an Wasserstoff können beispielsweise in Röhrenspeichern gelagert und bei Bedarf 

mit Hilfe von stationären Brennstoffzellen oder Verbrennungskraftmaschinen in Strom zu-

rückgewandelt werden. Um den zusätzlichen Strombedarf in der Region Murau zu decken, 

müssten 240 Tonnen Wasserstoff gespeichert und über eine stationäre Brennstoffzelle mit 

einer Leistung von 800 kW rückverstromt werden.  

Mithilfe von Wasserstoff lässt sich somit die Sektorkopplung von der Energiewirtschaft mit 

den Bereichen Verkehr und Industrie bewerkstelligen.  
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Kurzfassung 

Murau bietet sich durch seine strategische und geografische Ausrichtung besonders für die 

Umstellung auf eine autarke Wasserstoffregion an. Durch die Überschüsse an erneuerbarer 

Energie und die Möglichkeit, diese in Form von Wasserstoff speichern zu können, sollen an-

hand unterschiedlicher Anwendungsfälle in Transport und Energiewirtschaft die Potentiale zur 

Umstellung in der Region evaluiert werden. Diese werden in konkreten Beispielen erarbeitet 

wobei speziell auf die kurzfristigen Möglichkeiten eingegangen wird und beinhalten eine grund-

legende Auslegung der notwendigen Komponenten, Aufstellungskonzepte sowie eine techni-

sche, ökonomische und ökologische Bewertung der Infrastrukturanlagen. Zusätzlich werden 

relevante Sicherheitsanforderungen an den Betrieb der Anlagen und rechtliche Rahmenbedin-

gungen für die Umsetzung definiert. Ein Überblick über mögliche Fördermöglichkeiten zur Re-

alisierung entsprechender Umsetzungsprojekte rundet die Machbarkeitsstudie ab. 

Die aktuell mit Dieselkraftstoff betriebene Murtalbahn soll in naher Zukunft auf emissionsfreie 

Antriebskonzepte umgestellt werden. Im Hinblick darauf wird die Machbarkeit einer mit Was-

serstoff betriebenen Bahn eruiert. Dazu wurden folgende Schritte durchgeführt: 

• Ermittlung des Energiebedarfs einer Zuggarnitur für Traktion und Klimatisierung 

• Berechnung des entsprechenden Wasserstoffbedarfs zur Bereitstellung dieser Energie 

• Konzepterstellung einer H2-Zuggarnitur (Positionierung des Antriebssystems mit 
Brennstoffzelle, Umrichter und Kühlanlage sowie der H2-Tanks) 

• Gegenüberstellung der Kosten für die H2-Infrastruktur inkl. H2-Züge mit den Kosten für 
die Umsetzung von mit Oberleitung (OL) betriebenen E-Zügen 

Die Energiebedarfsberechnung erfolgte für eine tägliche Laufleistung von maximal 

750 km/Zug. Für eine 3-teilige Zuggarnitur mit einer Länge von 52 m und einem Gewicht 

von 114 t ergibt sich ein Gesamtenergiebedarf (inkl. Heizung und Kühlung) von 5911 kWh 

(177 kg H2) pro Tag und Zug.  

In Abbildung 1 sind die Kennzahlen des Wasserstoffzuges (Barwert, Kostenvergleich zur 

Oberleitung, Energiebedarf und CO2-Emissionen) vergleichend dargestellt. Der notwendige 

Mehrbedarf für die H2-Züge kann aus derzeit ungenutztem Überschussstrom erneuerbarer 

Energien bereitgestellt werden.  
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Abbildung 1: Kennzahlen der Murtalbahn mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb 

 

Das in Abbildung 2 gezeigte Konzeptdesign für die Wasserstoffzuggarnitur sieht die Unterbrin-

gung des Brennstoffzellen-Antriebsstrangs am Dach des Zuges vor. Die H2-Tanks werden im 

vorderen und hinteren Triebwagen hinter der Zugführerkabine positioniert. Eine zulässige 

Achslast von 10,6 t/Achse und die geforderte Anzahl an Qualitätssitzplätzen von mindes-

tens 100 Stück werden eingehalten.  

 

 

Abbildung 2: Zugdesign für 3teiligen H2-Zug mit 104 Qualitätssitzplätzen 

 

Die in Abbildung 3 dargestellte Betankungsinfrastruktur wurde für eine Speicherkapazität von 

3 Tagesbedarfen der Zugflotte ausgelegt. Wasserstoff wird vor Ort mittels Elektrolyse (1) und 

erneuerbarem Strom aus der Region hergestellt. Die Zwischenspeicherung erfolgt in 
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Pufferbehältern (2, 3). Für die Betankung der Züge (6) erfolgt eine Kompression mit Verdich-

teranlagen (4). Die Versorgungssicherheit wird über optionale H2-Anlieferung mittels Trailer (5) 

optimiert. 

 

 

Abbildung 3: Aufstellungskonzept der H2-Infrastruktur für die Murtalbahn 

 

Für die Kostenkalkulation und den Vergleich zwischen OL- und H2-Zug wurden die Investiti-

onskosten (CAPEX) der Oberleitungserrichtung, die Kosten für 5 Zuggarnituren, sowie die H2-

Bezugskosten für drei gleichzeitig auf der Strecke verkehrende Züge herangezogen. Unter 

Berücksichtigung der Betriebskosten (OPEX) aus der Produktion des Wasserstoffs, Strombe-

zug und Wartung ergeben sich für die H2-Variante geringere Gesamtkosten über die gesamte 

Nutzungsdauer von 30 Jahren, siehe Abbildung 1 rechts oben. Für die Umstellung auf einen 

H2-Zug ergeben sich gesamt € 70,5 Mio. Im Vergleich dazu liegen die Kosten einer Oberlei-

tung-Infrastruktur inklusive Zuganschaffung und Stromverbrauch bei € 77,8 Mio. Über die Nut-

zungsdauer von 30 Jahren ergeben sich pro gefahrenem Kilometer für den OL-Zug spezifi-

sche Kosten von 3,2 EUR/km. Dem gegenüber stehen 2,9 EUR/km für den H2-Zug. 

Unter der Berücksichtigung einer möglichen Erweiterung auf eine größere Anlage, die fünf 

Züge pro Tag betanken kann, und eines Zukaufs von weiteren zwei Zügen, ist die Umstellung 

auf Wasserstoff mit 93,5 M€ immer noch kostengünstiger als die Umstellung auf Oberleitungs-

betrieb mit 94,5 M€. 

In Abbildung 1 (rechts unten) wird das ökologische Potential der Umstellung auf Wasserstoff 

in Form der möglichen CO2-Emissionseinsparung im Vergleich zu Dieselzügen dargestellt. 

Das CO2-Einsparungspotenzial liegt bei über 2,5 Mio. kg pro Jahr bei 3 Zügen und bei 5,0 

Mio. kg pro Jahr bei fünf Zügen. Die Implementierung einer Wasserstoff-Tankstelle schafft 

zusätzliche Anreize für lokale Unternehmen, auf Brennstoffzellenantriebe umzusteigen. So 

können alternative Antriebe, sowohl batterieelektrisch als auch mit Wasserstoff betriebene 

Fahrzeuge, zu einer Reduktion von Treibhausgasessmissionen um 8 % bis 2025 führen. Zwi-

schen 2025 und 2030 könnten weitere 6 % eingespart werden. 

Grüner Wasserstoff als zukunftsweisende Technologie im Schwerverkehr 

Brennstoffzellenfahrzeuge verfügen nach aktuellem Entwicklungsstand gegenüber Batterie-

fahrzeugen über eine größere Reichweite bei gleichzeitig größerer Nutzlast und ermöglichen 

das Heizen im Winter ohne signifikante Reichweitenreduzierung. Ein weiterer Vorteil der 

Brennstoffzellentechnologie ist durch die geringen Betankungszeiten bei PKWs von 3 bis 5 
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Minuten, bei Bussen und LKWs im Bereich von 10 bis 20 min und bei Zügen im Bereich von 

unter 30 min gegeben.  

 

 

Abbildung 4: Vorteile von Wasserstoff im Schwerverkehr 

 

In der zukünftigen Fahrzeugflotte wird es einen Mix aus Antriebstechnologien geben. Für 

kleine, leichte Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistungen ist die Ausführung von reinen Bat-

teriefahrzeugen sinnvoll. Bei großen, schweren Fahrzeugen mit hohen Kilometerleistungen 

und dem Bedarf von geringen Betankungsdauern ist der Einsatz von Brennstoffzellenfahr-

zeuge in Kombination mit Wasserstoff als Kraftstoff vorteilhaft. Insbesondere ermöglichen An-

wendungen mit Wasserstoff als Kraftstoff im Schwer- und Zugverkehr höhere Zuladungen im 

Vergleich zu batterieelektrischen Antrieben (siehe Abbildung 4). Daher weisen sie in Summe 

Vorteile im Energieverbrauch auf. Da im Bezirk Murau mehrere Unternehmen ansässig sind, 

gibt es hier vor allem im Logistik- und Entsorgungsbereich Potential, die Fahrzeugflotten auf 

Wasserstoff umzustellen. Um dieses Potential auch ohne die Umstellung der Murtalbahn dar-

stellen zu können, wurde zusätzlich zu der Infrastruktur in Murau auch eine Tankstelle in 

Unzmarkt konzeptioniert, die 180 kg Wasserstoff pro Tag abgeben und damit drei PKW, 

drei LKW und zwei Busse betanken kann.  

Zentrale Vorteile von Wasserstoff als Beitrag zur Energiewende in der Region Murau 

Die ökonomischen, ökologischen, sozialen und gesundheitlichen Folgen von Klimawandel und 

Umweltbelastung durch Schadstoffe stellen eine ernsthafte Bedrohung unserer Lebensqualität 

dar. Eine nachhaltige Lösung bieten Energiewende und Wasserstoffwirtschaft mit der kom-

pletten Dekarbonisierung unseres Energiesystems durch den vollständigen Ersatz der derzeit 

vorherrschenden fossilen Energieträger durch grünen Strom und grünen Wasserstoff. 

 

Die Umstellung der Murtalbahn auf Brennstoffzellenantrieb ermöglicht einerseits, ein Leucht-

turmprojekt in der Steiermark zur Energiewende zu etablieren und dadurch die lokale Wert-

schöpfung zu stärken und andererseits die bereits vorhandene Kompetenz im Bereich For-

schung und Entwicklung weiter auszubauen. Zusätzlich bietet die strategische Entscheidung, 

10 t
Vehicle

26 t
Pay load

Powertrain / Storage

H2

Hydrogen Fuel Cell

> 2x more traffic10 t
Vehicle

18 t
Powertrain / Storage

4 t

12 t
Pay load

Battery

Hydrogen Fuel Cell

> 2x more trafficBattery

60 % Efficiency

85 % Efficiency 85 % Efficiency

3 kWh/km

2 x 2,1=

4,2 kWh/km

Power in MW Duration in h

H2 - TK 16 HF 15 0,2

BEV - 500 kW 0,5 4,2

BEV - 1 MW 1 2,1

Refueling / Charging Duration

2x

TtW Energy



 
 

HyNr-2020/H2Region_Murau                     10  

 

eine Wasserstoffinfrastruktur in Murau aufzubauen, dem Schwerverkehr die Möglichkeit, 

die Umstellung auf emissionsfreie Antriebe zu erleichtern. Gerade im Transportsektor wird der 

Umstieg durch einhergehende erhöhte Kosten erschwert und schreckt somit viele Unterneh-

men ab. Durch die neu geschaffene Infrastruktur kann die Technologie in der Region hautnah 

erlebt und die anfänglichen Investitionskosten gesenkt werden. 

Im Bezirk Murau kann bereits während dem Großteil des Jahres der Strombedarf in der Re-

gion mit erneuerbaren Energien aus der Region abgedeckt werden. Um diese Ressourcen 

ausbauen und die Region energieautark betreiben zu können, müssten derzeit ungefähr 

4 GWh Strom saisonal gespeichert werden. Wasserstoff bietet sich als Speichermedium für 

die überschüssigen Stromreserven besonders gut an. Durch Elektrolyse kann Strom in 

Wasserstoff umgewandelt und in Form von Gas in großen Mengen, beispielsweise in Kaver-

nen oder Röhrenspeichern gelagert werden. Bei Bedarf, wie das in Murau in den Wintermo-

naten der Fall ist, kann über stationäre Brennstoffzellen oder mit Hilfe von Verbrennungskraft-

maschinen aus Wasserstoff wieder Strom erzeugt und zur Verfügung gestellt werden. Ein 

stationäres Brennstoffzellensystem mit einer Leistung von 800 kW würde die Möglichkeit bie-

ten, die benötigten 240 Tonnen Wasserstoff in den Wintermonaten in Strom umzuwandeln 

und würde derzeit zwischen € 1,6 und 2,4 Mio. kosten.  

Daher kann Wasserstoff die Sektorkopplung von der Energiewirtschaft mit den Bereichen 

Verkehr und Industrie vorantreiben und hilft dabei die Gesamteffizienz zu erhöhen.  

 

Somit lässt sich mit Wasserstoff nicht nur der Verkehr dekarbonisieren und die lokalen Emis-

sionen reduzieren, die Umstellung des Energiesystems ermöglicht auch lokale Wertschöp-

fung und die Schaffung neuer Märkte und Technologieführerschaft für die Steiermark. 

 

  



 
 

HyNr-2020/H2Region_Murau                     11  

 

1 Einleitung 

Der anthropogene Treibhauseffekt wird in den folgenden Jahren schwere humane und wirt-

schaftliche Folgen haben, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden um die Temperaturerhö-

hung auf der Erde aufzuhalten [1]. Deshalb hat das Intergovernental Panel on Climate Change, 

IPCC, der Vereinten Nationen 2015 in Paris ein Übereinkommen getroffen, die klimaschädli-

chen Emissionen massiv einzudämmen [2].  Der Umstieg von fossilen Brennstoffen auf grüne 

Energieträger ist essentiell, um diese Pariser Klimaziele in den nächsten Jahrzenten erreichen 

zu können. 

Ein wichtiger Teil der Anpassung in Österreich ist der Ausbau der erneuerbaren Energien um 

grünen Strom bereitstellen zu können. Hierzu ist aber eine Zwischenspeicherung der Energie 

notwendig, da Angebot und Nachfrage oft zu unterschiedlichen Zeiten auftreten. Wasserstoff 

eignet sich hierfür besonders gut, da er nicht nur wieder in Strom umgewandelt, sondern bei-

spielsweise im Transportsektor direkt verwendet werden kann; siehe Abbildung 5. Grüner 

Wasserstoff ist eine Schlüsselkomponente in diesem Prozess, da dessen Produktion und 

Speicherung, die Umwandlung zu Methan und anderen Kohlenwasserstoffen und die Verbren-

nung in vielen Bereichen Anwendung findet, die derzeit noch hohe Emissionen verursachen.  

 

 

Abbildung 5: Vision der Wasserstoffwirtschaft [3] 

 

Um Wasserstoff in die österreichische Energiewirtschaft zu integrieren gibt es verschiedene 

Ansätze, darunter auch die Wasserstoffinitiative Vorzeigeregion Österreich Power & Gas, 

WIVA P&G. In dieser Vorzeigeregion werden verschiedene Projekte in den Bereichen Trans-

port, Energie und Industrie entwickelt und durchgeführt; siehe Abbildung 6. 
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Abbildung 6: Wasserstoff und auf grünem Gas basierte Energieinfrastruktur in einem zukünftigen 

Energiesystem [4] 

 

Die Region Murau hat sich als Klima- und Energiemodellregion Holzwelt Murau zum Ziel ge-

setzt, bis 2020 energieautark bei Wärme und Strom zu sein [5]. Die regionalen Wasser- und 

Windkraftwerke ermöglichen eine Selbstversorgung über weite Teile des Sommers hinweg. 

Im Winter jedoch muss immer noch Strom importiert werden, da dieser nur kurzfristig gespei-

chert werden kann.  

Zusätzlich versuchen auch andere Industriezweige in der Region, wie der Verkehrssektor und 

die Logistik, sowie Busunternehmen auf emissionsfreie Antriebsysteme umzustellen. Die zu-

künftigen Herausforderungen für den Verkehrssektor und damit die internationale Automobil-

industrie sind neben dem Trend hin zu einer Vielfalt an Mobilitätsformen auch die Reduktion 

des Energieverbrauchs und die Dekarbonisierung. Um diese beiden letzteren Ziele zu errei-

chen ist eine Umstellung auf elektrische Antriebe notwendig. Je nach Anforderung können sich 

rein batteriebetriebene Fahrzeuge und Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb gut 

ergänzen. Vor allem für hohe Reichweiten und schwere Lasten bietet Wasserstoff als Treib-

stoff Vorteile [6].  

Diese Studie bietet einerseits einen Überblick über die möglichen Umstellungspotentiale im 

Bereich Verkehr, wobei hier vor allem auf die Umstellung der Murtalbahn und des Schwerver-

kehrs eingegangen wird, da diese kurzfristig ein großes Potential bieten. Andererseits wird 

auch die Möglichkeit der Energiespeicherung untersucht, da Wasserstoff Energieüberschüsse 

erneuerbarer Energiequellen speichern kann und diese bei Bedarf wieder in Strom umgewan-

delt werden können. Um dies darzustellen, wird zuerst die notwendige Menge an Wasserstoff 

mittels Energiebedarfsrechnung ermittelt und konkrete Umsetzungskonzepte erarbeitet. Ne-

ben den notwendigen Komponenten, möglichen Aufstellungskonzepten und Sicherheitskon-

zepten sowie rechtlichen Rahmenbedingungen, wird auch das Potential der Treibhaus-

gasemission deutlich dargestellt. Schlussendlich werden auch mögliche Fördermöglichkeiten 

zur Realisierung entsprechender Umsetzungsprojekte erörtert. 
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2 Potenzialerhebung Region Murau 

Die Potenziale von Wasserstoff für die Energiewende lassen sich im Wesentlichen in sieben 

Rollen einteilen [7]. Neben der Stabilisierung des Ungleichgewichts zwischen Angebot und 

Nachfrage durch die Stromerzeugen mit erneuerbaren Energien ermöglich der Einsatz von 

Wasserstoff die Dekarbonisierung in verschiedensten Bereichen, wie neben dem Verkehr 

auch der Einsatz als Reduktionsmittel in der Industrie oder zur Versorgung von Haushalten; 

siehe Abbildung 7. 

 

 

Abbildung 7: Die sieben Rollen des Wasserstoffs beim Energieumstieg [7] 

 

Um ein umfassendes Bild über die Umstellungsmöglichkeiten in der Region Murau geben zu 

können, wird im Folgenden in die unterschiedlichen Teilbereiche gegliedert. 

 

2.1 Verkehr  

Derzeit werden ca. 30 % der jährlichen Schadstoffemissionen durch den Verkehrssektor, ge-

nauer den Individual-, öffentlichen und Schwerverkehr, verursacht [8]. Aktuell gibt es am Markt 

bereits einige rein batterieelektrische Fahrzeuge, wie zum Beispiel das Modell BMW i3 oder 

den Audi E-Tron, oder auch mit Brennstoffzellen betriebene Automobile, wie den Hyundai 

Nexo für den Individualverkehr. Zusätzlich zu den individuellen Beiträgen müssen aber vor 

allem im öffentlichen Verkehr und im Gütertransport nachhaltige Umstellungen gemacht wer-

den, um eine ganzheitliche Umstellung möglich machen zu können. Die „Clean Vehicle 
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Directive“ [9] sieht vor, dass bis 2025 45 % und bis 2030 65 % der durch öffentliche Auftrags-

vergabe neu angeschafften Busse emissionsneutrale Antriebe besitzen müssen. Bei LKW be-

trägt der Prozentsatz 10 bzw. 15 %. Somit ist ein stetiger Umstieg auf emissionsfreie Antriebe 

unausweichlich.  

 

2.1.1 Die Murtalbahn 

Die Murtalbahn verbindet die Orte Unzmarkt und Murau in der Steiermark und fährt bis nach 

Tamsweg in den Salzburger Lungau. Sie ist mit 65 km Betriebslänge die längste Eisenbahnli-

nie der Steiermärkischen Landesbahnen, StLB. Die Bahn wird als Schmalspurbahn mit 

760 mm Spurweite geführt und fährt derzeit neben nostalgischen Dampfzügen regulär mit Die-

seltriebwagen. Da der Fuhrpark der Murtalbahn am Ende seiner Nutzungsdauer angekommen 

ist, soll die Bahn nun modernisiert werden. Neben einer höheren Taktfrequenz sollen nun auch 

emissionsfreie Antriebswagen angeschafft werden [10].  

 

 

Abbildung 8: Triebwagen und Dampfzug im Bahnhof Ramingstein-Thomatal [11] 

 

2.1.2 Lokale sonstige Verkehrsbetriebe 

Neben der Murtalbahn betreiben die Steiermärkischen Landesbahnen auch das Busnetz in 

der Region Murau. Die Strecken der derzeit 17 Busse, genauer zehn Großbusse, sechs Midi-

busse und ein Kleinbus, und auch die Topologie der Umgebung ist anspruchsvoll, da neben 

einer hohen Kilometerleistung auch große Höhenunterschiede überwunden werden müssen. 

Eine Übersicht über das Streckennetz stellt Abbildung 9 dar.  
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Abbildung 9: Streckennetz der StLB in der Region Murau 

 

Nach eigenen Angaben der StLB muss auch dieser Fuhrpark bis Ende 2032 vollständig er-

neuert werden, was wiederum die Möglichkeit gibt, hier auf emissionsfreie Antriebe umsteigen 

zu können.  

Dazu kommt auch der lokale Reiseveranstalter Zuchi Reisen, der Busreisen anbietet. Zurzeit 

gibt es in diesem Fuhrpark sechs 50-Sitzer Busse, drei 20-Sitzer Busse, drei 8-Sitzer Klein-

busse und 6 Taxis. 

2.1.3 Lokale Logistikanwendungen 

Einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaftsleistung in der Region liefern die lokalen Unternehmen, 

die besonders im Bereich der Logistik Potential zur Umstellung sehen. Beispiele hierfür sind 

die Brauerei Murau und das Unternehmen Moder Transporte. Zusätzlich werden auch Entsor-

gungsunternehmen betrachtet, wie in diesem Fall Saubermacher und Höllerer, da sich vor 

allem Müllentsorgungsfahrzeuge gut für die Umstellung auf Wasserstoff eignen. Es gibt hier 

bereist erste Prototypen, zum Beispiel von FAUN, die seit 2019 im Testbetrieb fahren [12]. 

Eine Übersicht über den derzeitigen Fuhrpark der genannten Unternehmen gibt Tabelle 1. 

Tabelle 1: Derzeitiger Fahrzeugbestand der Logistik- und Entsorgungsunternehmen in Murau 

Unternehmen  Bestand 

Moder Transporte 35 Lastkraftwagen (bis zu 40 Tonnen)  

1 Radlader 

1 Bagger (8 Tonnen)  

1 Gabelstapler  

4 Personenkraftwagen 
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Unternehmen  Bestand 

Brauerei Murau 10 Lastkraftwagen (bis zu 26 Tonnen)   

2 Lastkraftwägen – Sattelfahrzeuge    

6 Kleinbusse  

3 Personenkraftwagen 

1 Gliederzug 

Saubermacher Entsorgung 5 Lastkraftwagen (bis zu 26 Tonnen) 

Höller Entsorgung 1 Press-Lastkraftwagen (bis zu 26 Tonnen) 

 

2.1.4 Allgemeiner KFZ-Bestand in Murau 

In Murau gab es 2019 insgesamt 26 569 angemeldete  Kraftfahrzeuge [13]. Eine genaue Über-

sicht lässt sich Tabelle 2 entnehmen.  

 

Tabelle 2: Kraftfahrzeug-Bestand Murau 2019 

Murau 2019 Anzahl 

KFZ gesamt 26 569 

PKW 17 979 

Motorräder1 1 565 

Motorfahrräder2 1 194 

LKW N1 1 702 

LKW N2 + N3 216 

Sattelzugfahrzeuge 100 

Zugmaschinen3    3 177 

Sonstige KFZ4 636 

 
1Inklusive Leichtmotorräder 
2Inklusive Kleinmotorräder  
3Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen (Traktoren und Zweiachsmäher) 
4Motordreiräder (dreirädrige Kraftfahrzeuge) sowie vierrädrige Kraftfahrzeuge, mehrspurige (dreirädrige) Kleinkrafträder 

sowie vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge, Omnibusse, Motor- und Transportkarren, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Ern-

temaschinen, Wohnmobile und sonstige Kfz  
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Besonders auffallend ist der hohe Anteil an Zugmaschinen, die im Besonderen aus Traktoren 

und Mähmaschinen bestehen. Dies birgt ein Potential, das in dieser Studie vernachlässigt 

wurde.  

2.1.5 Umstellungspotential der Region Murau im Sektor Verkehr 

Um eine möglichst genaue Angabe zum Wasserstoffverbrauch der Murtalbahn machen zu 

können, wurde im Zuge dieser Studie eine Längsdynamikberechnung durchgeführt (vergleiche 

3.1). Generell lässt sich sagen, dass Wasserstoffzüge besonders für höhere Kilometerleistun-

gen geeignet sind, siehe Abbildung 10. 

 

 

Abbildung 10: Typische Reichweiten von Batterie-Oberleitungshybridtriebzügen (BEMU), dieselbetrie-

bene Triebzüge (DMU) und Brennstoffzellenhybridtriebzügen (FCEMU), basierend auf [14] 

 

Zukünftig sollen auf der Strecke der Murtalbahn zumindest drei Züge verkehren. In weiterer 

Folge könnten sogar fünf Züge gleichzeitig verkehren. Da jeder Zug eine tägliche Kilometer-

leistung von 750 km erbringen muss, eignen sich hierfür Brennstoffzellenzüge besonders gut.  

Das gesamte Potenzial des Straßenverkehrs der Region wird aufgrund der Zahlen aus 2019 

berechnet. Die Randbedingungen und darauf begründete Hochrechnung befinden sich im An-

hang. Grundsätzlich gilt die Annahme, dass die Umstellung der Murtalbahn den Einstieg in die 

Dekarbonisierung der ganzen Region bedeuten kann. Deshalb wurden in diesem Bericht zwei 

Szenarien betrachtet: durch die zeitige Umstellung der Murtalbahn beginnen auch andere Un-

ternehmen in der Gegend ehest möglich auf Wasserstoff umzustellen. Zusätzlich hat sich ge-

zeigt, dass nur dort Wasserstoff PKW in Erwägung gezogen werden, wo diese auch betankt 

werden können. Deshalb kann auch hier die Annahme getroffen werden, dass die Tankstelle 

der Murtalbahn der lokalen Bevölkerung die Möglichkeit bietet, Wasserstoff-PKW 
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anzuschaffen.  

Weiters werden die Zahlen mittelfristig für 2025 und 2030 angegeben, da sich hier noch fun-

dierte Aussagen treffen lassen. Der Marktanteil der emissionsfreien Antriebe wird auf Basis 

der Hochrechnungen von Hydrogen Europe berechnet [7].  

Tabelle 3 zeigt die Übersicht des Potentials der einzelnen Kategorien für Murau.  

 

Tabelle 3: Prozentuelle und absolute Anteile an Wasserstoff-Fahrzeugen für die Region Murau für 

2025 und 2030 
 

PKW 
2025 / 2030 

LKW N1 
2025 / 2030 

Restl. LKW5  
2025 / 2030 

Busse 
2025 / 2030 

H2Murau 0,06 / 0,28 % 0,15 / 0,6 % 1,5 / 8,0 % 17,0 / 86,0 % 

Absolute Zahlen an  
BZ - Fahrzeugen 

10 / 50 2 / 10 5 / 25 5 / 25 

Kilometerleistung 
[km/d] [15] 

40 50 200 120 

Verbrauch 
[H2/100 km] 

1 3 10 7 

Wasserstoffmenge 
[kg/d] 

4 / 20 3 / 15 100 / 500 42 / 210 

 

Die Mengen an benötigtem Wasserstoff für den Straßenverkehr belaufen sich somit auf 

54.400 Kilogramm im Jahr 2025 und auf 272.000 Kilogramm im Jahr 2030. Die Absolutwerte 

basieren auf der Annahme, dass die Murtalbahn auf einen Brennstoffzellenantrieb umgebaut 

wird und somit eine Wasserstofftankstelle bereits zur Verfügung steht. Für die Umstellung der 

Bahn werden 193.815 Kilogramm Wasserstoff pro Jahr benötigt (siehe Abschnitt 3.1). Dies 

hebt klar hervor, dass vor allem am Anfang der Umstellung eine eigene Tankstelle für den 

Straßenverkehr nur schwer wirtschaftlich sein kann. Zusätzlich haben die lokalen Unterneh-

men wie eingangs gezeigt (vergleiche 2.1.2 und 2.1.3) schon bei geringen Zahlen an Neuan-

schaffungen hohe Investitionskosten und damit ein hohes verbundenes Risiko, da der jewei-

lige Fuhrpark der Unternehmen nur eine geringe Anzahl an Fahrzeugen hat. Brennstoffzellen-

LKW oder -Busse lassen sich außerdem nur in größeren Stückzahlen abgeben. Diese Über-

legungen bilden die Grundlage für die folgenden Szenarien: 

Am Beispiel der Entwicklung von emissionsfreien Antrieben im PKW-Bereich lässt sich deut-

lich zeigen, dass eine komplette Dekarbonisierung des Verkehrssektors bis 2050 möglich ist, 

sofern die erste Umstellung durch die Murtalbahn initiiert wird, siehe Abbildung 11. Durch die 

Zusammenfassung batterieelektrischer und wasserstoffbasierter Antriebe ist ein kompletter 

Umstieg des Individualverkehrs möglich. 

 
5 N2+N3+Sattelzüge 



 
 

HyNr-2020/H2Region_Murau                     19  

 

 

Abbildung 11: Potential zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors mit Murtalbahn-Umstellung 

 

Sollte die Murtalbahn jedoch nicht auf einen Brennstoffzellenantrieb umgestellt werden und 

damit den Bau einer Wasserstofftankstelle initiieren, wird sich das Potential für Brennstoffzel-

lenfahrzeuge um mindestens 10 Jahre verschieben und keine frühzeitige Umstellung in der 

Region ermöglichen. Dies bedeutet auch, dass nicht 100 % des Verkehrssektor bis 2050 de-

karbonisiert werden können, siehe Abbildung 12.  

 

 

Abbildung 12: Potential zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors ohne Murtalbahn-Umstellung 

 

Beide Diagramme basieren auf Tabelle 3, [16] und [17]. 
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2.2 Energiespeicherung und Stromerzeugung aus Wasserstoff 

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, den Gesamtverbrauch an Strom im Jahr 2030 zu 

100 % aus erneuerbaren Energien im Inland zu decken [18]. Der Anteil der erneuerbaren Ener-

gien an der Stromerzeugung betrug 2017 bereits rund 75 % [19], und obwohl dies bereits hoch 

ist, ergeben sich mit einem Ausbau auf 100 % erneuerbare Energien mehrere Herausforde-

rungen. Zum einen muss die installierte Leistung an Windkraft um den Faktor 3 und an Pho-

tovoltaik um den Faktor 10 erhöht werden [20]. Zum anderen kann die Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energien sowohl im Tagesgang, als auch über das Jahr hinweg einer erhebli-

chen Fluktuation unterliegen (Abbildung 13).  

 

 

Abbildung 13: Fluktuation erneuerbarer Energien [21] 

 

Basierend auf den Durchschnittswerten der Photovoltaik- und Windenergieerzeugung in den 

Jahren 1985 bis 2016 können Schwankungsbreiten von bis zu 2,4 GWh im Monatsmittel für 

das Jahr 2030 berechnet werden, siehe Abbildung 14. 
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Abbildung 14: Mittlere monatliche Einspeiseleistung von PV und Wind im Jahr 2030 [20] 

 

Betrachtet man nun Angebot und Nachfrage im Jahr 2030 wird deutlich, dass rein durch die 

Produktion der erneuerbaren Energien der Strombedarf nicht gedeckt werden kann. Die mitt-

lere monatliche Residuallast drückt aus, wie viel Leistung von anderen Stromerzeugern als 

Photovoltaik, Windenergie und Laufwasser zur Lastdeckung erzeugt werden muss. Abbildung 

15 zeigt an einer repräsentativen Woche im März 2030, wie hoch die Residuallast sein kann. 

 

 

Abbildung 15: Verlauf der Residuallast am Beispiel einiger Tage im März 2030 [20] 
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Mit Wasserstoff als chemischem Energiespeicher können in Gasspeichern sehr große Ener-

giemengen langfristig gespeichert werden. Damit lassen sich auch saisonale Energiespeicher 

realisieren, wie sie für die Energiewende benötigt werden. Durch die hohe erneuerbare Ener-

gieproduktion in den Sommermonaten können die Speicher gefüllt und in den Wintermonaten 

genutzt werden. Dadurch kann ein sehr hoher Grad an autarker Energieversorgung für eine 

Region erreicht werden. Abbildung 16 zeigt eine Messung zur Energiebilanz der Region Murau 

im Jahr 2018. In orange ist die Überschussleistung eingezeichnet, die aus der Region ausge-

führt wird. Durch den hohen Anteil an Wasserkraft ist diese vor allem vom Frühjahr bis zum 

Sommer sehr hoch. Aufsummiert über das gesamte Jahr ergibt sich eine Energiemenge von 

ca. 270 GWh. Demgegenüber steht die elektrische Leistung die in die Region eingebracht 

werden muss, in blau gehalten. Diese wird vor allem in den Wintermonaten benötigt, wenn die 

Stromerzeugung in der Region den Bedarf nicht decken kann. In Summe ergibt sich eine Ener-

giemenge von etwa 3,6 GWh, die damit wesentlich kleiner als der Energieüberschuss ist. 

 

 

Abbildung 16: Energiebilanz der Region Murau im Jahr 2018, Daten: AIT 

 

Mit der Darstellung in Abbildung 16 zeigt sich deutlich, dass die Region Murau einen großen 

Netto-Stromüberschuss erzeugt. Um die Region über alle Jahreszeiten hinweg stromautark 

gestalten zu können, muss nur der zeitliche Versatz von Überschussproduktion und zu gerin-

ger Produktion überbrückt werden. Aus technischer Sicht lässt sich dieses Problem mit dem 

Energieträger Wasserstoff lösen. Mittels Elektrolyse kann Wasserstoff direkt aus elektrischer 

Energie erzeugt und über die Brennstoffzelle oder Verbrennungskraftmaschine auch wieder in 

Strom zurückgewandelt werden.  

 

2.2.1 Rückverstromung mit Brennstoffzellen 

In stationären Brennstoffzellen kann mithilfe von Wasserstoff Strom erzeugt und meist auch 

die Abwärme genutzt werden. Diese Brennstoffzellen laufen unter konstanten Betriebsbedin-

gungen und decken einen weiten Leistungsbereich ab, von der unterbrechungsfreien Strom-

versorgung von Telekommunikations- und EDV-Anlagen über die Energieversorgung von Ein- 

oder Mehrfamilienhäusern bis zu Großkraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Das 
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Leistungsspektrum reicht von wenigen kW bis hin zu mehreren MW. Neben alkalischen Brenn-

stoffzellen finden auch Großanlagen basierend auf der PEM-Technologie vermehrt Anwen-

dung, da diese durch ihr gutes dynamisches Verhalten Vorteile bei Start/Stopp – Vorgängen 

bieten, wodurch die Bereitstellung von Primärregelleistung ermöglicht wird. Der Aufbau ist 

meist modular. Durch eine kombinierte Wärmeauskopplung können Gesamtnutzungsgrade 

bis zu 92 % erreicht werden. [3]  

Abbildung 17 zeigt ein modular aufgebautes Brennstoffzellensystem zur Stromerzeugung des 

Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking Projekts ClearGen Demo. 

 

 

Abbildung 17: Zwei 500 kW Brennstoffzellensysteme zur Stromerzeugung im Projekt „ClearGen 

Demo“ in Martinique [22] 

 

2.2.2 Stromerzeugung aus Wasserstoff mit Verbrennungskraftmaschinen 

Auch Verbrennungskraftmaschinen können für die Stromerzeugung genutzt werden. Das Prin-

zip des Wasserstoffverbrennungsmotors beruht auf einem konventionellen Verbrennungsmo-

tor, der durch Änderungen am Gemischbildungssystem, Brennverfahren etc. mit Wasserstoff 

oder wasserstoffreichen Gasen als Kraftstoff betrieben werden kann. Neben den erforderli-

chen Änderungen an der Motorsteuerung ist außerdem sicher zu stellen, dass alle Materialien 

und Komponenten, die mit Wasserstoff in Kontakt kommen, dafür geeignet sind. [3]  

Zusätzlich muss auch ein Generator zur Stromerzeugung in die Anschaffungskosten mitein-

berechnet werden. Abbildung 18 zeigt ein Beispiel für eine stationäre Verbrennungskraftma-

schine mit integriertem Generator von 2G Energy AG. Elektrische Wirkungsgrade bis 39 % 

werden erreicht und die maximale Lebensdauer beträgt 20 Jahre. Durch die zusätzliche Aus-

kopplung der Abwärme im Blockheizkraftwerksbetrieb können Nutzungsgrade von ca. 87 % 

erreicht werden. 



 
 

HyNr-2020/H2Region_Murau                     24  

 

 

Abbildung 18: Gasmotormodul zur Strom- und Wärmeerzeugung [23] 

 

2.2.3 Möglichkeiten des Wasserstoffspeicherung und Rückverstromung in Murau 

Wird ein saisonaler Speicher eingesetzt, muss dieser für Murau wie in Abbildung 16 gezeigt 

für den gesamten Energiebedarf von 3,6 GWh ausgelegt werden, zuzüglich einem Energie-

verlust für die Rückumwandlung zu Strom. Je nach Wirkungsgrad der Rückverstromungsein-

heit, einer Brennstoffzelle oder einer Verbrennungskraftmaschine, müssen demnach unter-

schiedliche Mengen an Wasserstoff gespeichert werden. Damit steigt die benötigte 

Energiemenge im Speicher für die Anwendung in Brennstoffzellen auf 8 GWh, dies entspricht 

etwa 240 Tonnen Wasserstoff. Für Verbrennungskraftmaschinen müsste man 9,23 GWh in 

Form von Wasserstoff speichern, dies entspricht ca. einer Menge von 277 Tonnen. 

Bietet die geografische Beschaffenheit keine Möglichkeit einen Gasspeicher anzulegen (Ka-

vernen, ehemalige Lagerstätten oder Mienen) werden mittelgroße Gasspeicher aktuell als 

Röhrenspeicher ausgeführt. Diese bestehen aus Pipelinerohren mit einer Nennweite von 0,6 

bis über 1,4 m und werden im Untergrund vergraben. Abbildung 19 zeigt einen Röhrenspei-

cher in der Bauphase. Nach der Fertigstellung wird die Baugrube zugeschüttet und das Feld 

kann landwirtschaftlich genutzt werden. [24] 
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Abbildung 19: Offene Baugrube für einen Röhrenspeicher [24] 

 

Der Gasspeicher wird bei 100 bar betrieben, damit ergibt sich eine Dichte von 7,93 kg/m³ und 

ein benötigtes geometrisches Volumen von ca. 30.300 m³ für die Umwandlung mittels Brenn-

stoffzelle und ca. 35.000 m³ bei der Umwandlung über den Verbrennungsmotor. Dafür wird 

eine Grundfläche von etwa 37,5 ha bzw. 43 ha benötigt. Baukosten können anhand bereits 

realisierter Röhrenspeicher für den Betrieb mit Erdgas abgeschätzt werden. Tabelle 4 stellt 

eine technische und wirtschaftliche Grobauslegung für ein saisonales Speicherkonzept für die 

Region dar. Damit kann eine komplett unabhängige und autarke Versorgung mit elektrischer 

Energie für die Region erreicht werden. Zusätzlich wird auch die Netzinfrastruktur entlastet 

und es können die Netzkosten gesenkt werden.  

 

Tabelle 4: Abschätzung technischer Daten für einen saisonalen Wasserstoffspeicher 

Parameter E
in

h
e

it 

Beispiel  

Röhrenspei-

cher 1   [25] 

Beispiel  

Röhrenspei-

cher 2   [26] 

Saisonaler 

Speicher  

Region 

Murau 

Standort - 
Urdorf, 

Schweiz 

Wien,  

Österreich 
Murau, Österreich 

Umwandlungs-

technologie 
- - - BZS VKM 

Geometrisches 

Volumen 
m³ 6 370 15 000 30 300 35 000 

Betriebsdruck bar 100 70 100 100 

Max. Speicher-

masse (H2) 
kg 50 500 84 800 240 024 276 950 

Rohrdurch-

messer 
m 1,4 1,5 1,4 1,4 

Stranglänge m 207 241 200 200 

Stranganzahl - 20 36 100 114 

Errichtungs-

kosten 
€ 14 850 000 6 35 000 000 7 84 234 000 8 97 300 000 8 

 
6 Basierend auf 16,5 Mil. CHF mit Umrechnungsfaktor 0,9 €/CHF 
7 [24]  
8 Abschätzung basierend auf den Kostenangaben für Röhrenspeicher 1 und 2 (2780 €/m³ geom. Volumen) 
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Um diese Mengen an Wasserstoff nun wieder in Strom umzuwandeln, werden nachfolgend 

zwei beispielhafte Systeme, ein Brennstoffzellensystem und ein System basierend auf einer 

Verbrennungskraftmaschine, betrachtet.  

Derzeit kommerziell verfügbare stationäre PEM-Brennstoffzellenmodule mit einer elektrischen 

Leistung von 100 kW können modular auf die gewünschte Leistung hochskaliert werden. Um 

die benötigten 3,6 GWh in den Wintermonaten generieren zu können, würde im Mittel ein Sys-

tem mit insgesamt 800 kW Leistung benötigt werden. Mit einem elektrischen Wirkungsgrad 

von 45 % und einem thermischen Wirkungsgrad von 47 % kann ein Gesamtnutzungsgrad von 

92 % erreicht werden. Die Kosten für derartige System belaufen sich derzeit auf ca. 2000 – 

3000 €/kWel. Damit ergeben sich Systemkosten von 1,6 – 2,4 Mio. €. [27] 

Im Vergleich dazu sind stationäre Verbrennungskraftmaschinen für Erdgas-, Mischgas- und 

reinen Wasserstoff-Betrieb in der Entwicklung bereits weiter fortgeschritten und daher derzeit 

kostengünstiger in der Anschaffung. Allerdings ist der elektrische Wirkungsgrad mit ca. 39 % 

und der thermische Wirkungsgrad mit ca. 42 % geringer als bei der stationären Brennstoffzelle. 

Mit spezifischen Kosten von ca. 1500 – 2000 €/kWel ergeben sich Systemkosten von 1,2 – 

1,6 Mio. € für 800 kW Produktionsleistung. [28] 

Für beide Systeme sind zusätzlich zu den Modulkosten weitere Kosten für notwendige bauli-

che Maßnahmen, Zusatzaggregate, Wartungsaufwände etc. zu kalkulieren. Außerdem ist für 

beide Aggregate ein Vordruck des Wasserstoffs von 4-8 bar notwendig. 

Zusätzlich zur regionalen Energieversorgung besteht die Möglichkeit, dass sich in Zukunft ein 

Wasserstoff-Handel entwickeln wird. Besonders Länder, die derzeit auf die fossile Energiege-

winnung angewiesen sind, werden versuchen, grünen Wasserstoff einzukaufen. Hier könnte 

für Murau die Chance entstehen, grünen Wasserstoff über die Murtalbahn zu exportieren. [16] 

 

2.3 Sonstige regionale Anwendungsgebiete  

Die Energiespeicherung und der Verkehrssektor bieten vom derzeitigen Standpunkt aus be-

trachtet das größte Potential, die Region Murau energieautark und emissionsfrei zu machen.  

Zusätzlich bieten Strom- und Wärmeversorgung der Haushalte zumeist auch die Möglichkeit, 

einerseits den Energieverbrauch der Region zu senken und andererseits durch erneuerbare 

Wärme- und Energieversorgung den Emissionsausstoß zu verringern. Auch hier ist der Bezirk 

Murau Vorreiter, da bereits im Jahr 2016 75% der Wärmeproduktion aus erneuerbaren Ener-

gien gewonnen wurde [29]. Die verbleibenden 25 % werden durch Öl- und Gasheizungsanla-

gen geheizt. Neben den bereits etablierten Heiztechnologien kann auch Wasserstoff direkt 

über Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen [30] oder indirekt über die Umwandlung in Strom zur 

Dekarbonisierung der Haushalte beitragen. Durch die bereits beschriebene Sektorkopplung 

zur Energiespeicherung oder der Anwendung in der Mobilität kann man hier Synergieeffekte 

nutzen.  
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3 Infrastrukturkonzept 

3.1 Energiebedarfsberechnung der neuen Wasserstoffzüge 

Wie Abbildung 20 zeigt, kann der gesamte Energiebedarf eines Fahrzeugs in die drei Bereiche 

Fahrdynamik, Klimatisierung und Nebenaggregate differenziert werden. Der Energiebedarf für 

die Fahrdynamik 𝑃TR eines Zuges kann mit einer Längsdynamik ermittelt werden. Dazu wird 

in dieser Studie die Methode der Rückwärtssimulation gewählt. Die Berechnung des benötig-

ten Energiebedarfs für die Klimatisierung 𝑃HK wird mit bekannten Werten von vergleichbaren 

Zuggarnituren und Einsatzgebieten berechnet. Die Werte fließen nicht in die zeitliche Simula-

tion ein, sondern werden getrennt berechnet und als zusätzlicher Wasserstoffbedarf angege-

ben. Die Nebenaggregate werden mit einem konstanten Wert abgebildet. Dieser Anteil reprä-

sentiert den Energiebedarf, der für den regulären Fahrbetrieb benötigt wird. Hierunter werden 

hauptsächlich den Strombedarf für die Beleuchtung, die Zugsteuerung, das Zuggastinformati-

onssystem und Kompressoren für Druckluft zusammengefasst. Die Energiebereitstellung er-

folgt über ein Hybridsystem aus BZ-System und Batterie. 

 

Abbildung 20: Anteile am gesamten Energiebedarf bei Fahrzeugen 

 

3.1.1 Randbedingungen 

Im folgenden Abschnitt werden die Randbedingungen, auf denen die Ergebnisse der Energie-

bedarfsrechnung für die Traktion basieren, im Detail behandelt. Diese werden in die Bereiche 

Schienenfahrzeug und Fahrprofil unterteilt. 

Schienenfahrzeug 

Die Umstellung des Schienenverkehrs auf einen Antrieb mit einem Brennstoffzellenhybridsys-

tem mit grünem Wasserstoff als Treibstoff ermöglicht einen umweltfreundlichen und emissi-

onsfreien Nahverkehr. Für die Energiebedarfsberechnung wird ein potentielles Schienenfahr-

zeug entworfen und ausgelegt, Abbildung 21 zeigt eine Skizze dazu. Der Entwurf basiert auf 

einem bestehenden Konzept für ein Schienenfahrzeug mit Oberleitung. Dieses Konzept wird 

um die brennstoffzellenspezifischen Komponenten wie Tanksystem, Brennstoffzelle und Trak-

tionsbatterie erweitert. Für eine gleichmäßige Gewichtsbelastung werden diese Komponenten 

symmetrisch im Zug verteilt. In den äußeren Wägen (Wagen 1 und 3) ist jeweils eine separate 

Tankeinheit (je 112 kg Wasserstoff) und ein Brennstoffzellensystem (je 200 kW Leistung) vor-

gesehen. Zur besseren Gewichtsverteilung wird die Traktionsbatterie (300 kWh Energie) in 

den mittleren Wagen verlegt. Aus Sicherheitsgründen gibt es zwischen den Wägen keine was-

serstoffführenden Leitungen. Die Antriebsdrehgestelle wurden ebenfalls in die zwei äußeren 

Wägen integriert. 
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Abbildung 21: Entwurfsskizze eines Zuges mit Brennstoffzellenhybridantrieb 
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Für einen reibungslosen Betrieb der neuen Zuggarnituren dürfen die Achslasten die zulässigen 

Achslasten vom 12,5 Tonnen auf der bestehenden Strecke nicht übersteigen. Dieses Thema 

wird anhand des Wagens 1 untersucht, Abbildung 22 stellt dazu den Wagen vergrößert dar. 

Den Drehgestellen wird darin die Bezeichnung DG1 bzw. DG2 zugewiesen  

 

Abbildung 22: Detaildarstellung des ersten Wagens mit den Wasserstofftanks und der Bezeichnung 

der Drehgestelle 

 

Für den Zugentwurf wird eine überschlägige Gewichtsberechnung nach DIN 25002-2 durch-

geführt. Diese ist in Tabelle 5 zusammengefasst. Die letzte Spalte stellt die Lastanteile von 

Drehgestell DG1 am gesamten Gewicht von Wagen 1 dar. Wie aus der Tabelle 5 ersichtlich 

stellt DG1 aufgrund der schweren Wasserstofftanks und dem leichten Wagenüberstand das 

Drehgestell mit der höchsten Belastung dar. Diese liegt jedoch markant unter den vorgegebe-

nen 12,5 Tonnen zulässige Maximalbelastung.  

 

Tabelle 5: Gewichtsberechnung und Achslast für den Zugentwurf; nach DIN 25002-2 

Struktur nach DIN 25002-2 – alle 
Werte in Tonnen 

Wagen 1 Wagen 2 Wagen 3 
Lastanteil DG1 
von Wagen 1 

Fahrzeugkasten 7,02 6,06 7,02 55% 3,86 

Innenausbau (ohne Elektrik) 7,70 6,12 7,70 50% 3,85 

Elektrische Einbauten 4,59 2,82 4,59 50% 2,30 

Antriebssystem Wasserstoff (Tank, 
BZS, Batterie) 

2,94 3,41 2,94 73% 2,14 

Zwischensumme Wagenkasten  22,26 18,40 22,26  12,15 

Äußeres Drehgestell 6,50 3,80 6,50 100% 6,50 

Inneres Drehgestell 6,31 3,80 6,31 0% 0,00 

Zwischensumme Drehgestelle 12,81 7,60 12,81  6,50 

Verbrauchsstoffe (Sand, Wasser, H2) 0,22 0,30 0,22 100% 0,22 

Qualitätssitzplätze @ 70 kg 2,24 2,24 2,24 40% 0,90 

Klappsitze @ 70 kg 0,56 1,12 0,56 50% 0,28 

Stehplätze @ 280 kg/m² 2,82 2,82 4,34 40% 1,13 

Personal 0,07 0,00 0,00 100% 0,07 

Zwischensumme Beladung 5,91 6,48 5,84  2,59 

Gesamtsumme des Wagens 40,97 32,48 40,90  21,25 

Gesamtsumme Zug  114,35    

Achslast Drehgestell DG1     10,62 
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Mit dem Zugentwurf als Basis wurden weitere Parameter, wie die maximale Leistung des 

Brennstoffzellensystems, die Größe der Traktionsbatterie und die Größe des Tanksystems, 

bestimmt. Tabelle 6 fasst abschließend die relevanten Zugparameter für die Energiebedarfs-

berechnung zusammen. 

 

Tabelle 6: Zugparameter für die Energiebedarfsberechnung 

Parameter Kürzel Einheit Wert 

Gesamtgewicht Zug mZug t 114 

Maximale Leistung Brennstoffzellensystem PBZS kW 400 

Maximale Energie in der Traktionsbatterie EBAT kWh 300 

Maximale Laderate der Traktionsbatterie CL 1/h 3 

Maximale Entladerate der Traktionsbatterie CE 1/h 5 

Max. Beschleunigung/Verzögerung aMax m/s² 1,2 

Maximale Leistung am Rad PRad Max kW 1400 

Maximale Zugkraft am Rad FRad Max kN 140 

Lagerreibungswert (Wälzlager)  µLager - 0,0017 

Stoßbeiwert (Drehgestell) t h*N/kN*km 0,0025 

Hebelarm der Rollreibung e mm 0,6 

Anzahl der Wagen nWagen - 3 

Anzahl der Achsen pro Wagen nAchsen - 4 

Radradius rRad m 0,375 

Massenfaktor gesamter Zug 𝜉Zug - 1,06 

Spezifischer Anfahrwiderstand fAnfahr ‰ 4 

Spurweite lSpur - 760 

Bogenwiderstandskoeffizient K - 400 

Maximale Leistung der Nebenaggregate PNagg Max kW 30 

Einschaltdauer der Nebenaggregate EDNagg % 50 

Wirkungsgrad E-Motor ηM % 95 
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Parameter Kürzel Einheit Wert 

Wirkungsgrad Inverter ηDCAC % 95 

Wirkungsgrad DC/DC Wandler ηDCDC % 98 

Wirkungsgrad Getriebe ηG % 98 

Wirkungsgrad Achse ηA % 98 

Wirkungsgrad Brennstoffzellensystem ηBZS % 56 – 47 
(Kurve Lastabh.) 

Wirkungsgrad Batterie ηBatt % 95 

 

Fahrprofil 

Die Grundlage zur Berechnung des Fahrprofils bildet neben dem Schienenfahrzeug die Fahr-

strecke. Diese ergibt sich aus der Schienenstrecke mit einer Bauweise in Schmalspur zwi-

schen Unzmarkt und Tamsweg.  

 

Tabelle 7 fasst die wesentlichen Größen der Strecke zusammen.  

 

 

Tabelle 7: Eckdaten der Strecke Unzmarkt - Tamsweg 

 

Für die Energiebedarfsberechnung und die Validierung wurde die Strecke und das Fahrprofil 

der aktuellen Fahrzeuggarnituren mit GPS-Loggern erfasst. Abbildung 23 stellt die erhobenen 

Daten grafisch dar.  

 

Größe Einheit Wert 

Streckenlänge Unzmarkt-Tamsweg km 64,32 

Streckenlänge Unzmarkt-Murau km 26,31 

Höhendifferenz Unzmarkt-Tamsweg m 286 

Höhendifferenz Unzmarkt-Murau m 76 
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Abbildung 23: Grafische Darstellung der mit GPS vermessenen Strecke 

 

Mit den Zugparametern aus Tabelle 6 und dem gegebenen Streckenprofil kann ein Fahrprofil 

für den zukünftigen Zug mit Brennstoffzellenhybridantrieb berechnet werden. Die Fahrzeit als 

wesentliche Randbedingung wird dabei von dem zukünftigen Fahrplan für die Steiermärkische 

Landesbahn vorgegeben, siehe Tabelle 8. Besonders kritisch ist dabei die Fahrzeit zwischen 

Unzmarkt und Murau St. Egidi, da diese aufgrund von Anschlussverbindungen unter 25 min 

liegen muss. 

 

Tabelle 8: Zeitvorgabe für das Fahrprofil 

Haltestelle Sollzeitvorgabe für 

den Fahrplan der StB 

Berechnetes Fahrpro-

fil HyCentA 

Differenz 

in s 

Unzmarkt 09:35:00 09:35:00 0 

Lind 09:41:30 09:41:39 9 

Niederwölz 09:44:18 09:44:14 -4 

Teufenbach 09:46:42 09:46:27 -15 

Frojach 09:51:00 09:50:38 -22 

Murau St. Egidi 10:00:12 09:59:48 -24 

Murau Stolzalpe 10:02:00 10:01:39 -21 

St. Lorenzen ob Murau 10:13:00 10:11:29 -91 

Kreischberg 10:14:12 10:12:49 -83 

Wandritsch 10:19:54 10:18:46 -68 

Stadl an der Mur 10:26:36 10:25:31 -65 

Einach 10:30:48 10:29:48 -60 

Predlitz-Turrach 10:34:48 10:33:56 -52 
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Haltestelle Sollzeitvorgabe für 

den Fahrplan der StB 

Berechnetes Fahrpro-

fil HyCentA 

Differenz 

in s 

Kendlbruck 10:39:00 10:38:05 -55 

Ramingstein 10:44:06 10:42:56 -70 

Ramingstein-Thomatal 10:45:54 10:45:01 -53 

Madling 10:47:30 10:46:50 -40 

Tamsweg-St.Leonhard 10:31:06 10:30:17 -49 

Tamsweg 10:58:12 10:57:15 -57 

 

Abbildung 24 stellt einen Ausschnitt des Fahrprofils mit den Stationen in Murau dar. Am Beginn 

des Ausschnitts fährt der Zug mit der Maximalgeschwindigkeit von 90 km/h und bremst an-

schließend mit der maximalen Bremsleistung bis zur Haltestelle Murau St. Egidi ab. In dieser 

Station verweilt der Zug etwa eine halbe Minute und beschleunigt danach mit voller Leistung 

bis er wieder verzögert und in der Station Murau Stolzalpe Halt macht. Nach der Standzeit von 

30 s fährt er wiederum ab. 

 

 

Abbildung 24: Ausschnitt des Fahrprofils mit der zeitkritischen Haltestelle Murau St. Egidi 

 

Das berechnete Fahrprofil stellt den Fahrbetrieb während eines Umlaufs von Unzmarkt nach 

Tamsweg und wieder zurück nach Unzmarkt dar. Für den Energiebedarf über einen Tag ist 

die Anzahl an Umläufen pro Tag relevant. Auf der Strecke wird eine zukünftige Taktung von 

einer Stunde gefordert. Aus der Fahrzeit von ca. 1,5 Stunden pro Richtung ergibt sich eine 

Fahrzeit von etwas unter 3 Stunden pro Umlauf. Damit werden drei aktive Schienenfahrzeuge 

benötigt um eine Taktung von einer Stunde zu erreichen. Zur Veranschaulichung stellt Tabelle 

9 den Fahrbetrieb an einem regulären Tag dar. Es verkehren insgesamt drei Züge, 1 (rot), 

2 (gelb) und 3 (grün), auf der Strecke. Zug 1 beginnt den Fahrbetrieb in Unzmarkt um 6:35 Uhr 

Richtung Tamsweg und kommt dort um 7:58 Uhr an. Währenddessen startet Zug 3 mit einer 

halben Stunde Versatz um 7:02 Uhr den Fahrbetrieb in Tamsweg Richtung Unzmarkt wo er 

um 8:24 Uhr eintreffen wird. Schließlich beginnt Zug 2 um 7:35 Uhr seinen Umlauf in Unzmarkt 
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und ermöglicht damit einen Betrieb im Stundentakt. Über den Tag ergeben sich so je Zug fünf 

Umläufe mit insgesamt 643 km. Diese Strecke wird für die Simulation durch eine Aneinander-

reihung von fünf einzelnen Umläufen von Unzmarkt nach Tamsweg abgebildet. 

 

Tabelle 9: Fahrplantaktung und Umläufe für die Züge 1 (rot), 2 (gelb) und 3 (grün) 

Abfahrtsstunde laut 
Fahrplan 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Abfahrt von Unz-
markt (immer zur 
Minute 35) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 - 

Abfahrt von Tams-
weg (immer zur Mi-
nute 2) 

- 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

 

3.1.2 Berechnungsmodell für die Traktion 

Mit den technischen Parametern des Schienenfahrzeugs und dem gegebenen Fahrprofil wird 

mit einer Längsdynamik der Energieverbrauch für die Fahrdynamik berechnet. Die detaillierte 

Berechnung wird im folgenden Teil beschrieben. 

Fahrwiderstände 

Bei einem Schienenfahrzeug müssen verschiedene Widerstände berücksichtigt werden. Ab-

bildung 25 zeigt die einzelnen Anteile des gesamten Fahrwiderstands nach der synthetischen 

Formel. Diese werden einzeln untersucht und berechnet. In der Summe bilden sie die gesamte 

Kraft am Rad, die vom Antriebssystem bereitgestellt oder aufgenommen werden muss. [31] 

Im Folgenden werden die Ansätze nach Veit [32] vorgestellt. Für eine detaillierte Herleitung 

wird darauf verwiesen. 

 

Beschleunigungswiderstand Dieser Widerstand ist rein vom verwendeten Fahrprofil abhän-

gig. Ist eine hohe Fahrdynamik und viele Halte auf einer kurzen Strecke gefordert, ist der Be-

schleunigungswiderstand entsprechend hoch. 

 

𝑊B  =  (𝑚Zug  ·  𝜉Zug  +  𝑚P  ·  𝑛P)  · 𝑎Zug 
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Abbildung 25: Übersicht über die einzelnen Fahrwiderstände eines Schienenfahrzeugs, in Anleh-

nung an [32] 

Anfahrwiderstand Der Anfahrwiderstand wirkt nur kurzzeitig beim Losfahren aus dem Stand 

und repräsentiert den Fahrzeugwiderstand im Moment des Bewegungsbeginns. Dabei muss 

das Losbrechmoment in den Radlagern überwunden werden. Im Realbetrieb sinkt dieser Wi-

derstand nach wenigen Sekunden auf null. 

 

𝑊A =
(𝑚Zug + 𝑚P ∙ 𝑛P) ∙ 𝑔

1000
∙ 𝑓Anfahr ∙ 𝑛Waggons 

 

Streckenwiderstand Streckenwiderstände werden im Wesentlichen durch die Trassenfüh-

rung definiert. Sie umfassen die Neigungen und die erhöhte Reibung der Räder durch Kur-

venfahrten.  

𝑊N = (𝑚Zug + 𝑚P ∙ 𝑛P) ∙ 𝑔 ∙ sin (𝛼Strecke) 

𝑊K = (𝑚Zug + 𝑚P ∙ 𝑛P) ∙ 𝑔 ∙
𝐾

1000 ∙ 𝑟Kurve
 

 

Laufwiderstand Der Laufwiderstand umfasst alle geschwindigkeitsabhängigen Widerstände. 

Diese setzen sich zum Großteil aus dem Luftwiderstand und dem Rollwiderstand zusammen. 

Daneben hat noch die Lagerreibung in den Radlagern einen größeren Anteil. Der Stoßwider-

stand beschreibt die Wechselwirkungen zwischen Gleiskörper und Fahrgestell. 

 

𝑊D = (𝑚Zug + 𝑚P ∙ 𝑛P) ∙ 𝑔 ∙ 3 ∙ (
𝑣Zug

100
)

2

 

𝑊R =
(𝑚Zug + 𝑚P ∙ 𝑛P) ∙ 𝑔

1000
∙

𝑒

𝑟Rad
 

𝑊L = 0,12 ∙ (𝑚Zug + 𝑚P ∙ 𝑛P) ∙ 𝑔 ∙ 𝜇Lager 

𝑊S =
(𝑚Zug + 𝑚P ∙ 𝑛P) ∙ 𝑔

2000 ∙ 𝑛Achsen
∙ 𝑡 ∙ 𝑣Zug 

 

Antriebsstrang In jedem Zeitschritt der Simulation wird die aktuelle Leistung am Rad 
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berechnet: 

 

𝐹Rad = 𝑊B + 𝑊A + 𝑊N + 𝑊K + 𝑊D + 𝑊R + 𝑊L + 𝑊S 

𝑃Rad = 𝐹Rad ∙ 𝑣Zug 

 

Ausgehend von der Leistung am Rad wird auf die benötigte Leistung 𝑃TR am Ende des An-

triebsstrangs zurückgerechnet. Ein Schema des hinterlegten Antriebsstrangs ist in Abbildung 

26 dargestellt. Die Wirkungsgrade der einzelnen Komponenten müssen abhängig vom Leis-

tungsfluss berücksichtigt werden. Damit wird die benötigte Leistung für die Traktion mit  

 

𝑃TR = 𝑃Rad ∙
1

𝜂A ∙ 𝜂G ∙ 𝜂M ∙ 𝜂DCAC
 für  𝑃Rad > 0 

oder mit  

𝑃TR = 𝑃Rad ∙ 𝜂A ∙ 𝜂G ∙ 𝜂M ∙ 𝜂DCAC für  𝑃Rad < 0 

berechnet. 

 

 

Abbildung 26: Schema des hinterlegten Antriebsstrangs im Berechnungsmodell 

 

Brennstoffzellen- und Batteriesystem 

Die Antriebsleistung zusammen mit der Leistung der Nebenaggregate 𝑃N wird als Vorgabe für 

die Leistung des Brennstoffzellensystems verwendet. Falls die gesamte Leistung größer als 

die maximale Leistung des Brennstoffzellensystems ist, wird die Differenz von der Batterie zur 

Verfügung gestellt. 

 

Betriebsstrategie 

Die Betriebsstrategie wird so definiert, dass möglichst viel der überschüssigen Bremsenergie 

genutzt wird. Durch die Verluste in der Batterie und dem Unterschied zwischen Lade- und 

Entladerate muss die Batterie zusätzlich zur Rekuperation noch von der Brennstoffzelle gela-

den werden. Dazu wird das ungenützte Leistungspotential verwendet, wenn das Brennstoff-

zellensystem nicht im Volllastpunkt betrieben wird. Die Ladekennlinie wird durch eine progres-

sive Kurve modelliert. Wie unter Abbildung 27 ersichtlich, liegt der maximale Ladestrom bei 

einem State-of-Charge (SOC) von 10 %, während die Batterie über einem SOC von 80 % nicht 
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mehr zusätzlich geladen wird. Zwischen diesen Punkten folgt die Ladekennlinie einer kubi-

schen Funktion.  

 

 

 

Abbildung 27: Hinterlegte Ladekennlinie der Betriebsstrategie 

Tabelle 10 definiert vier Betriebsfälle für die Betriebsstrategie. Die Leistungen der Systeme 

Fahrdynamik, Klimatisierung und Nebenaggregate werden dabei unterschiedlich auf die Sys-

teme Batterie und Brennstoffzellensystem verteilt. Für positive Antriebsleistung PTR (Antrieb 

am Rad) und für negative Antriebsleistung (Bremsen am Rad) sind jeweils zwei Fälle definiert. 

Dabei wird entschieden, ob die Antriebsleistung eine gewisse Grenze überschreitet.  

 

Tabelle 10: Betriebsfälle des Schienenfahrzeugs 

 

Eine detaillierte Entscheidungslogik zu den einzelnen Betriebsfällen kann Abbildung 28 ent-

nommen werden. Darin sind die Kriterien für die einzelnen Betriebsfälle verdeutlicht. 
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Abbildung 28: Hinterlegte Betriebsstrategie in der Energiebedarfsberechnung für Schienenfahr-

zeuge für die vier Betriebsfälle 

 

Batterie 

Die Batterie stellt einen Energiespeicher im Antriebssystem dar. Das Ein- und Ausspeichern 

ist über die maximale Lade- und Entladeleistung begrenzt. Diese werden über die sogenann-

ten „C-Faktoren“ 𝐶L und 𝐶E definiert. Die Energie in der Batterie wird über 

 

𝐸BAT = ∫ 𝑃BAT ∙ 𝑊𝐺  𝑑𝜏 + 𝐸BAT(𝜏 = 0) 

mit 

𝑊𝐺 =  𝜂BAT  für 𝑃BAT > 0 

𝑊𝐺 =  
1

𝜂BAT
  für 𝑃BAT < 0 

berechnet.  

 

Der SOC wird über  

𝑆𝑂𝐶 =  
𝐸BAT

𝐸BAT Max 
 

definiert. 

 

Brennstoffzellensystem 

Über die Wirkungsgradkurve des Brennstoffzellensystems wird von der Nutzleistung auf die 

aufgenommene Leistung gerechnet. Mit Hilfe des Heizwerts von Wasserstoff kann von der 

erzeugten elektrischen Leistung auf die benötigte Menge Wasserstoff geschlossen werden. 

Dazu wird die folgende Formel verwendet, die den Leistungsbedarf des Brennstoffzellensys-

tems 𝑃BZS mit dem Wirkungsgrad 𝜂BZS und dem Heizwert von Wasserstoff 𝐻U in einen Mas-

senstrom �̇�𝐻2
 umrechnet. Wird diese Menge über die gesamte Fahrzeit kumuliert, kann der 

gesamte Wasserstoffverbrauch eines Zuges berechnet werden. 
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�̇�𝐻2
=

𝑃BZS

𝜂BZS ∙ 𝐻U
 

Ergebnis 

Mit dem Berechnungsmodell kann der benötigte Energiebedarf für das hinterlegte Fahrprofil 

ermittelt werden. Der gesamte Energiebedarf am Rad für einen Fahrtag mit 5 Umläufen zwi-

schen Unzmarkt und Tamsweg wird in Abbildung 29 dargestellt. Das linke Diagramm zeigt die 

benötigte Energie für die Traktion, also den Fahrbetrieb mit Beschleunigungen und zur Über-

windung von Fahrwiderständen wie Luft- und Rollwiderstand. Dieser beträgt in Summe 

2.417 kWh. Diese Energie muss am Rad bereitgestellt werden und erhöht sich noch zusätzlich 

um die Verluste im Antriebsstrang.  

 

Abbildung 29: Darstellung über die benötigte Energie am Rad für einen Tag mit Fahrbetrieb 

Links: erforderliche Energie am Rad für die Traktion, in einzelnen Anteilen dargestellt;  

Rechts: Energiepotential das am Rad für eine mögliche Rekuperation zur Verfügung steht, in ein-

zelnen Anteilen dargestellt 

 

Der Gesamtwirkungsgrad des Schienenfahrzeugs mit Brennstoffzellenhybridantrieb wird zu 

65 % berechnet. Dabei sind Verluste im Antriebsstrang und dem Brennstoffzellensystem, so-

wie Energierückgewinne durch Rekuperation berücksichtigt. Mit diesem Gesamtwirkungsgrad 

berechnet sich der Energiebedarf für den reguläre Fahrbetrieb von 643 km zu 3.718 kWh oder 

110 kg Wasserstoff. Auf den Kilometer bezogen entspricht das einem Verbrauch von 

5,78 kWh/km oder 0,17 kg/km. Um eine zusätzliche Reserve für einen abnormalen Betrieb zu 

gewährleisten wird der Verbrauch auf eine Fahrstrecke von 750 km hochskaliert und erhöht 

sich dafür um ca. 16,6 % auf 4337 kWh oder 130 kg Wasserstoff. Dieser Bedarf von 130 kg 

Wasserstoff wird als Auslegungswert für den Fahrbetrieb verwendet. Zusammen mit dem 

Energiebedarf für die Klimatisierung und die Nebenaggregate ergibt sich der gesamte tägliche 

Wasserstoffbedarf, auf den schließlich das Tanksystem ausgelegt werden muss. 

 

3.1.3 Energiebedarf für die Klimatisierung 

Der Energiebedarf für die Klimatisierung ist von vielen Einflussfaktoren abhängig, siehe Abbil-

dung 30. Eine exakte Berechnung erfordert damit einen entsprechend hohen Aufwand. Für 

eine Grobauslegung kann auf bestehende Daten zurückgegriffen und auf den vorliegenden 

Zugentwurf umgelegt werden. Diese Daten liegen in Form eines spezifischen Tagesbedarfs 
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vor. Abbildung 31 zeigt diese Werte als Monatsmittel für moderne Schienenfahrzeuge über ein 

Jahr und in einer vergrößerten Ansicht für die Monate Jänner und Februar neben dem Mo-

natsmittel auch den Verlauf des Tagesverbrauchs. Dabei sind tägliche Schwankungen von bis 

zu 50 % um den Monatsmittelwert zu erkennen. Für die Auslegung wird in weiterer Folge der 

maximale Tagesbedarf und nicht der mittlere Tagesbedarf herangezogen. [33]  

 

Abbildung 30: Einflussfaktoren auf den Temperaturhaushalt in einem Schienenfahrzeug [34] 

 

Abbildung 31: Monatsmittel des spezifischen Energiebedarfs für die Klimatisierung bei Schienen-

fahrzeugen bezogen auf die Bodenfläche und einen täglichen Betrieb über 16 h; 

Der vergrößerten Ausschnitt links zeigt die zwei Monate Jänner und Februar und die täglichen Spit-

zenwerte in Anlehnung an [33,34]  
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Mit der Bodenfläche des Zuges von 125 m² und dem mittleren täglichen Heizbedarf von 

5,8 kWh/m² im Jänner ergibt sich ein täglicher mittlerer Heizbedarf von 725 kWh. Der maxi-

male Spitzenbedarf durch die Tagesschwankungen um den Mittelwert wird mit einer Erhöhung 

um 50 % berücksichtigt. Damit ergibt sich ein maximaler Tagesbedarf von 1.088 kWh. 

Dieser Heizbedarf kann vom Brennstoffzellensystem über verschiedene Möglichkeiten zur 

Verfügung gestellt werden. Je nach Szenario unterschiedet sich dabei die Umwandlungskette 

und die Bereitstellung der thermischen Energie. Szenario 1 und Szenario 2 erzeugen die ther-

mische Energie direkt mit einem Heizelement (PTC-Heizer). Bei Szenario 1 berechnet sich die 

benötigte chemische Energie zu 2.220 kWh oder 66 kg Wasserstoff. Im Unterschied zu Sze-

nario 1 wird bei Szenario 2 auch Abwärme vom Brennstoffzellensystem genutzt. Damit muss 

nur mehr die Hälfte der thermischen Energie (544 kWh) vom Heizelement zur Verfügung ge-

stellt werden und die andere Hälfte wird über den Kühlkreislauf vom Brennstoffzellensystem 

abgezweigt. Der Kühlkreislauf wird bei etwa 60 °C betrieben und eignet sich damit zum Vor-

wärmen der zugeführten Frischluft. Damit steigt der Nutzungsgrad vom eingesetzten Wasser-

stoff und es wird nur mehr etwa die Hälfte an Wasserstoff benötigt – 1.110 kWh oder 33 kg. 

Mit Szenario 3 lässt sich der chemische Energiebedarf weiter senken indem eine Wärme-

pumpe zur Erzeugung von thermischer Energie eingesetzt wird. Durch die hohen Leistungs-

ziffern bei Nutzung der Abwärme kann die benötigte Energie auf 544 kWh oder 16 kg Wasser-

stoff gesenkt werden. Von Szenario 1 bis Szenario 3 sinkt damit der Bedarf an Wasserstoff, 

es steigt aber auch der technische Aufwand zur Umsetzung. Szenario 2 bietet einen realisti-

schen Mittelweg aus deutlichen Einsparungen verbunden mit einem großen technischen Um-

setzungspotential. Dieses Szenario wird in dieser Studie für die weitere Berechnung des ge-

samten Energiebedarfs herangezogen. 

 

Abbildung 32: Verschiedene Umwandlungsketten zu Bereitstellung von thermischer Energie zum 

Heizen von Schienenfahrzeugen mit einem Brennstoffzellensystem 

 

3.1.4 Gesamter Energiebedarf 

Abschließend kann der gesamte Energiebedarf des Schienenfahrzeugs ermittelt werden. 

Dazu werden die Ergebnisse der Bereiche Fahrdynamik und Klimatisierung um den weiteren 

Anteil für die Nebenaggregate ergänzt. Basierend auf Erfahrungswerten wird der maximale 

Bedarf im Zug mit 30 kW mit einer relativen Einschaltdauer von 50 % angesetzt. Damit be-

rechnet sich ein Strombedarf über einen Zugbetrieb von 16 Stunden zu 240 kWh. Mit dem 

durchschnittlichen Wirkungsgrad der Brennstoffzelle ergibt sich ein Energiebedarf von 
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462 kWh an chemischer Energie. 

In Tabelle 11 wird der tägliche Energiebedarf aus den einzelnen Bereichen aufgelistet und die 

Summe daraus angegeben. Der gesamte tägliche Energiebedarf ergibt sich mit ca. 5.900 kWh 

oder 177 kg Wasserstoff pro Tag. Bezogen auf die maximale Fahrstrecke von 750 km ergibt 

sich ein spezifischer Bedarf von 7,87 kWh/km oder 0,236 kg/km. 

Tabelle 11: Gesamter Energiebedarf für ein Schienenfahrzeug mit Brennstoffzellenhybridantrieb 

 

3.2 Wasserstofferzeugung 

Die derzeit häufigsten Verfahren zur Wasserstofferzeugung sind die Reformierung von Koh-

lenwasserstoffen (96 %) sowie verschiedene Elektrolysetechnologien (4 %). Da aber nur Elekt-

rolysetechnologien, die mit erneuerbarem Strom betrieben werden, nahezu emissionsfrei sind, 

werden nachfolgend diese im Detail beschrieben.  

 

3.2.1 Elektrolyse 

Bei der Wasserelektrolyse kommen die alkalische Elektrolyse mit einem flüssigen basischen 

Elektrolyten (AEL), die saure Elektrolyse mit einem polymeren Festelektrolyten (PEMEL) und 

die Hochtemperaturelektrolyse (HTEL) mit einem Festoxid als Elektrolyt zur Anwendung.  

Strom aus erneuerbaren Energien versorgt den Elektrolyseur und seine für die Wasserstoffer-

zeugung notwendige Peripherie. Zu den wichtigsten Nebenaggregaten des Elektrolyseurs 

zählen: 

• Wasseraufbereitung 

• Gastrocknung 

• Prozesskühlung 

Für die Wasserstoffproduktion im Elektrolyseur ist hochreines, deionisiertes Wasser notwen-

dig, das über Reinigungsprozesse in einer vorgeschalteten Wasseraufbereitung konditioniert 

wird. Das Wasser wird in der Elektrolyseanlage in seine Bestandteile Sauerstoff (O2) und Was-

serstoff (H2) zerlegt. Sauerstoff wird üblicherweise an die Umgebung abgegeben. Der er-

zeugte Wasserstoff hat am Elektrolyseaustritt die Prozesstemperatur (typischerweise 60 – 

80 °C bei der PEM Technologie) und besitzt eine relative Feuchte von 100 %. Um den Was-

serstoff sowohl in der Industrie als auch für die Mobilität nutzen zu können, ist es erforderlich, 

Bereich 
Einheit Wert 

Fahrdynamik – 750 km Streckenlänge 
kWh (kg𝐻2

) 4 337 (130) 

Klimatisierung – extremer Wintertag 
kWh (kg𝐻2

) 1 100 (33) 

Nebenaggregate – max. 30 kW; 50% ED 
kWh (kg𝐻2

) 462 (14) 

Gesamter täglicher Energiebedarf 
kWh (𝐤𝐠𝑯𝟐

) 5 899 (177) 

Gesamter spezifischer Energiebedarf 
(bezogen auf 750 km und 16 h Betrieb) 

kWh/km 
(kgH2

/km) 
7,87 

(0,236) 
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diesen zu reinigen bzw. zu trocknen, um die jeweilige geforderte Wasserstoffqualität zu errei-

chen. Für die Industrie ist eine Reinheit von 3.0 (99,9 Vol%) bzw. 5.0 (99,999 Vol%) üblich. In 

der Mobilität und speziell bei PEM-Brennstoffzellenanwendungen sind Reinheiten nach SAE 

J-2719 oder ISO-14687-2 gefordert. Um die erwähnte Prozesstemperatur nicht zu überschrei-

ten, ist eine entsprechende Rückkühlung notwendig, die häufige in Form von Wasser/Luft - 

Wärmetauscher realisiert wird. [35] 

Alkalischer Elektrolyse 

Alkalische Elektrolyseure (AEL) sind bereits seit mehr als 100 Jahren kommerziell verfügbar 

und weltweit die am häufigsten verwendete Elektrolysetechnologie. Elektrolyseanlagen mit ei-

ner Kapazität von mehr als 30 000 Nm³/h Wasserstoff für die Ammoniaksynthese oder die 

Düngemittelherstellung (z. B. in Assuan, Ägypten) wurden umgesetzt. Alkalische Elektroly-

seure werden auf Modulebene in einem Produktionsbereich von < 1 Nm³/h bis 1000 Nm³/h 

produziert, was einer elektrischen Leistung von < 5 kWel bis zu 6 MWel pro Modul entspricht. 

Für die Umsetzung größerer Wasserstoffproduktionsmengen werden mehrere Module parallel 

verschaltet. Bei der alkalischen Elektrolyse wird Wasser an der Kathodenseite zugeführt, an 

der Wasserstoff entsteht. Als Elektrolyt dient eine wässrige 20 - 40 %ige Kalilauge, die OH- - 

Ionen leitet. Nachteil des flüssigen, korrosiven Elektrolyten ist, dass die Komplexität des Sys-

tems vergleichsweise hoch und eine aufwändige Gasreinigung notwendig ist. Die Betriebs-

temperaturen liegen im Bereich von 50 °C bis 80 °C bei einer verhältnismäßig geringen Strom-

dichte von 0,2 A/cm² - 0,6 A/cm². Abbildung 33 zeigt einen ausgeführten AEL-Stack mit einer 

Produktionskapazität von 760 Nm³/h Wasserstoff. 

 

Abbildung 33: Alkalischer Elektrolysestack für 760 Nm³/h Wasserstoff [3] 

  

Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse 

Das Elektrolysekonzept mit einem festen Polymerelektrolyten (PEM) wurde erstmals in den 

frühen 1950er Jahren im Rahmen des US-Weltraumprogrammes speziell für den Einsatz in 

der Schwerelosigkeit betrachtet. Wesentlich für den Erfolg des Konzepts war die Entwicklung 

von Nafion (sulfoniertes Tetrafluorethylen-Polymer) in den 1960er Jahren, das die Funktionen 

von Diaphragma und protonenleitendendem Elektrolyten vereint. Die Zellen werden mit deio-

nisiertem Wasser versorgt. Ein Zusatz von sauren oder alkalischen Agentien zur Erhöhung 

der Leitfähigkeit ist nicht nötig. 

In der Vergangenheit wurde die PEM-Elektrolyse vor allem in Nischenbereichen und im Ver-

gleich zur alkalischen Elektrolyse in kleinen Leistungsbereichen eingesetzt. Die Kopplung von 
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fluktuierenden Energiequellen und die hohen Anforderungen an die Reinheit des produzierten 

Wasserstoffs haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass PEM-Elektrolysemodule auch 

mit höheren Produktionskapazitäten von bis zu 460 Nm³/h und einer Anschlussleistung von 

mehr als 2 MW entwickelt wurden und kommerziell verfügbar sind [36]. 

Der Aufbau einer PEM Elektrolysezelle gestaltet sich wie folgt: die H+-leitende Membran ist 

direkt mit den Elektroden verbunden. Diese ist über eine poröse Gasdiffusionsschicht 

elektrisch leitend mit den Bipolarplatten verbunden und für das Produktgas sowie Wasser 

durchlässig. Die Bipolarplatten rahmen die beiden Halbzellen ein und kontaktieren die Strom-

quelle. Des Weiteren enthalten diese die Strömungskanäle für den Transport von flüssigem 

Wasser zur Anode, den Abtransport von Sauerstoff von der Anode und den Abtransport von 

Produktwasserstoff von der Kathode.  

Das zugeführte Wasser muss von höherer Reinheit als bei der alkalischen Elektrolyse sein. 

Die Betriebstemperatur ist durch die Verwendung von Nafion auf 80 °C beschränkt. Im Unter-

schied zur AEL lassen sich höhere Stromdichten von 0,5 A/cm² – 2 A/cm² realisieren [19] [65]. 

Abbildung 34 zeigt einen ausgeführten PEM-Stack mit einer Produktionskapazität von 

225 Nm³/h Wasserstoff. 

 

Abbildung 34: Siemens Silyzer 300, Produktionskapazität: 100 – 2,000 kg H2/Stunde [37] 

 

Hochtemperaturelektrolyse 

Die Hochtemperaturelektrolyse, HTEL, häufig auch als Solid Oxide Electrolysis, SOEC, be-

zeichnet, arbeitet bei vergleichsweise hohen Betriebstemperaturen von 500 – 900 °C. Der Vor-

teil bei der Wasserstofferzeugung liegt in der hohen chemischen Reaktionsrate bei gleichzeitig 

niedriger zugeführter elektrischer Energie. Im Fall der HTEL wird Wasser mittels elektrischen 

Stroms auf der Kathodenseite zu Wasserstoffmolekülen und Sauerstoffionen aufgespalten. 

Die Sauerstoffionen wandern daraufhin durch den Festoxidelektrolyten auf die Anodenseite. 

Durch die hohe Betriebstemperatur sind lange Abkühl- und Aufwärmzeiten notwendig, was zu 

einem Nachteil hinsichtlich Betriebsdynamik führt. Aus diesem Grund wird die HTEL in der 
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weiteren Betrachtung nicht weiter behandelt. 

 

3.3 Standorterhebung 

Die Standorterhebung für eine Wasserstoffinfrastruktur erfolgte mit dem Fokus auf die Umstel-

lung der Steiermärkischen Landesbahn auf Brennstoffzellen-Züge. Deshalb wurden in weiterer 

Folge nur Flächen im Besitz der Steiermärkischen Landesbahn oder angrenzende Grundstü-

cke betrachtet. Zur Evaluierung möglicher Aufstellungsflächen wurde eine Vor-Ort-Besichti-

gung potentieller Standorte durchgeführt. Daraus ergaben sich zwei mögliche Lokalitäten für 

eine H2-Infrastruktur, dargestellt in Abbildung 35. Beide Standorte befinden sich am Gelände 

des Bahnhofs Murau-Stolzalpe, der auf der vom Ortszentrum abgewandten Mur-Seite liegt. 

Das nahegelegene Laufkraftwerk Murau mit einer Engpassleistung von 4,5 MW könnte zur 

direkten Stromversorgung für die H2-Infrastruktur genutzt werden.  

 

Abbildung 35: Luftbild Bahnhof Murau mit zwei möglichen Standorten (A&B) für die Wasserstoffinf-

rastruktur 

Standort A befindet sich zwischen zwei denkmalgeschützten Bauwerken (siehe Abbildung 36). 

Die Fläche wird zurzeit als Parkplatz für PKW und Busse genutzt und befindet sich in unmit-

telbare Nähe zur aktuellen Diesel-Tankanlage. Als mögliche Bebauungsfläche stehen hier 

1.200 m² zur Verfügung. Der Vorteil dieses Standortes ist die Nähe zum bestehenden Betan-

kungsgleis. Als nachteilig wird die Nähe zu Wohnhäusern und zu mehreren denkmalgeschütz-

ten Gebäuden erachtet. 
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Abbildung 36: Luftbild Standort A 

Standort B befindet sich am östlichen Ende des Grundstücks, siehe Abbildung 37. In diesem 

Bereich steht für die Infrastruktur eine weitaus größere Fläche (1.700 m²) zur Verfügung. Je-

doch wird ein Teil dieser Fläche (in Abbildung 37 gelb schraffiert) momentan von der Brauerei 

Murau genutzt. Für diesen Standort sprechen zahlreiche positive Aspekte. 

 

Abbildung 37: Luftbild Standort B 

Durch die Nähe zum Logistikcenter der Brauerei eröffnen sich Synergiepotentiale mit der Brau-

erei Murau (z.B. Nutzung von BZ-Niederflurförderfahrzeugen, LKWs). Des Weiteren gibt es 

auf der gegenüberliegenden Seite der Geleiskörper mehrere Freiflächen an der Straßenseite, 
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die für eine öffentliche Tankstelle genutzt werden könnten.  

Aufgrund der Zugänglichkeit des Standorts, der zur Verfügung stehenden Fläche sowie der 

lokalen Synergiepotentiale wird für die Erarbeitung des Aufstellungskonzepts nur Standort B 

betrachtet. 

Um die Ausfallssicherheit zu erhöhen und den regionalen Mehrwert zu steigern wird eine 

zweite Tankstelle in der Nähe des Bahnhofs Unzmarkt der steiermärkischen Landesbahn an-

gedacht. Diese soll sowohl als Backup-Versorgung der Züge dienen als auch öffentlich zu-

gänglich sein um weitere Abnehmer bedienen zu können. Eine konkrete Standorterhebung für 

diese Lokalität wurde im Zuge dieser Studie nicht durchgeführt.  

 

3.4 H2-Versorgung in Murau 

Die steiermärkische Landesbahn plant die Neuanschaffung von 5 Zügen für die Strecke zwi-

schen Unzmarkt und Tamsweg. Von dieser Gesamtflotte verkehren 3 Züge zeitgleich auf der 

Strecke (vergleiche Tabelle 9). 

Für die Versorgung einer mit Wasserstoff betriebenen Murtalbahn eröffnen sich grundsätzlich 

mehrere Möglichkeiten: 

• Vor-Ort-Erzeugungs- und Betankungsanlage 

• Erzeugungsanlage an einem anderen Standort und Transport zur Betankungsanlage 

via Pipeline oder Trailer 

Auf Basis der unter 3.3 ausgeführten Standorterhebung erweist sich die Vor-Ort-Erzeugung 

als die geeignetste Option. Für die Tankstellenkonzeptionierung wurde auf das Know-How 

vorangegangener Studien zurückgegriffen. In diesen wurden vier optionale Konzepte vorge-

stellt und betrachtet: 

1. Kaskadierte Betankung aus Mitteldruck (MD)-Speichern 

2. Booster-Betankung aus Niederdruck (ND)-Speichern 

3. Booster-Betankung aus MD-Speichern  

4. Hybride Betankung als Kombination aus kaskadierter und Booster-Betankung 

Das Hybrid-Konzept wurde dabei hinsichtlich Kosten, Platzbedarf und Back-Up-Kapazität als 

die bestgeeignetste Variante eingestuft. Aus diesem Grund wird für die Auslegung der H2-

Infrastruktur am Standort Murau nur dieses Konzept in Betracht gezogen. Die zugrundeliegen-

den Randbedingungen für das Anlagenkonzept werden in Tabelle 12 zusammengefasst. 

Tabelle 12: Randbedingungen für die Auslegung der H2-Infrastruktur am Standort Murau 

Randbedingung Wert Einheit 

Wasserstoffqualität ISO 14687-2 

Produktionsdruck der Elektrolyse 30 bar 

Täglicher H2-Bedarf pro Zug (entsprechend Energiebedarfs-

rechnung siehe 3.1) 

177 kg 
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Randbedingung Wert Einheit 

Maximale Anzahl der zu betankenden Züge pro Tag 3 # 

Täglicher H2-Bedarf gesamt 531 kg 

Maximaler SOC nach der Betankung 100 % 

Restdruck in den Zugtanks vor der Betankung 15 bar 

Nenndruck der Zugtanks 350 bar 

Maximale Speichermenge in den Zugtanks (28 Tanks á 8,4 kg 

@ 15 °C) 

235 kg 

Umgebungstemperatur „worst case“ 35 °C 

Maximale Betankungszeit pro Zug 25 min 

Druckanstiegsrate APRR angepasst an die Betankungsdauer 7-25 bar/min 

Maximale Tanktemperatur nach der Betankung lt. SAE J2601 85 °C 

Maximale H2-Menge auf der Anlage <5000 kg 

H2-Reserve bei Ausfall der Elektrolyse 48 h 

 

Das für die Versorgung der Wasserstoffzüge ausgelegte Anlagenkonzept ist in Abbildung 38 

schematisch abgebildet. Die Wasserstofferzeugung erfolgt über einen Elektrolyseur mit einer 

Produktionsrate von ca. 27 kg/h. Innerhalb des Elektrolysemoduls ist eine den Anforderungen 

an die H2-Qualität für die Anwendung in PEM-Brennstoffzellensystemen entsprechende Auf-

reinigungsanlage integriert. Die geltenden Normen SAE J-2719 oder ISO 14687-2 fordern min-

destens eine Qualität von 3.7 (99,97 Vol%) mit zusätzlichen Grenzwerten für spezifische Kom-

ponenten (z.B. H2O mit 5 ppm). Diese Grenzwerte können mit der integrierten Reinigungsstufe 

eingehalten werden. 
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3 x Verdichter /Booster 
pein = 10 –    barg
paus = 450 barg
ṁ = 3 x 54 kg/h
Q = 3 x 600 Nm³/h
P = 3 x 100 kW

Pro Tag
3 Züge
tmax = 25 min/Zug
TmaxTank = 85 °C
mab =  177 kg/Zug
pmaxTank = 350 bar
pminTank = 50 bar

35 x MD-Speicher
V = 35 x 1,48 m³
mnutz = 35 x 42 Kg = 1 467 kg
mges =  35 x 43 kg = 1 510 kg
pBetrieb = 450 bar

1 x Elektrolyseur
paus = 30 bar
ṁ = 27 kg/h 
Q = 300 Nm³/h
P = 1 300 kW

Elektrolyseur

Zug

1 x ND-Speicher
V =  1 x 95 m³ 
mnutz = 165 kg
mges = 236 kg  
pNenn = 50 bar
pBetrieb = 30 bar

 

Abbildung 38: Konzept der Wasserstoffinfrastruktur bis 2025 

Der tägliche Bedarf an Wasserstoff für drei Züge auf der Strecke beträgt 531 kg. Unter Be-

rücksichtigung der gesetzten Reserven an Wasserstoff ergibt sich eine H2-Speichermasse vor 

Ort von 1.746 kg. Diese Menge liegt unter der Grenzschwelle von 5.000 kg, ab der eine De-

klaration als SEVESO-Betrieb notwendig wäre. Somit sind keine zusätzlichen Sicherheitsmaß-

nahmen, die von einem SEVESO-Betrieb zu erfüllen sind, zu berücksichtigen. Der erzeugte 

Wasserstoff wird vor Ort unter zwei Druckniveaus gelagert. Im Niederdruck-Speicher (ND-

Speicher) wird der Wasserstoff direkt nach der Erzeugung bei dem entsprechenden Aus-

gangsdruck der Elektrolyse (30-35 bar) gespeichert. Nach einer Verdichtung des Wasserstoffs 

aus dem ND-Speicher in den Mitteldruckspeicher (MD-Speicher) wird das zweite Druckniveau 

von 450 bar (bei 15°C) erreicht. Der ND-Speicher als Pufferspeicher dient vorrangig als Ent-

kopplung von Verdichter und Elektrolyse. Somit können Druckschwankungen zwischen der 

Verdichtersaugseite und Elektrolyseausgang verringert und einer Membranschädigung vorge-

beugt werden. Für die Betankung wird das hybride Konzept als Mischform aus Überströmen 

aus kaskadierten MD-Speicherbänken und einer anschließenden Verdichtung in die Zugtanks 

(Booster-Betankung) gewählt. Die Tanks werden bis zum Erreichen eines Füllstands (SOC = 

state of charge) von 85 % aufgrund des Druckunterschieds zwischen MD-Speicher und Zug-

tank befüllt. Um den Ziel-SOC = 100 % zu erreichen, wird die fehlende H2-Menge über Ver-

dichter in die Tanks gefördert. Um die geforderte Betankungsdauer von 25 min zu erreichen 

werden 3 Verdichter mit einer Förderkapazität von je ca. 54 kg/h benötigt. Über eine Cold-Fill-

Anlage wird sichergestellt, dass während des Betankungsvorgangs die maximale Temperatur 

im Zugtank von 85 °C nicht überschritten wird.  

Für diese Konfiguration wurde mit einem Simulationsmodell eine Betankung für alle drei Züge 

berechnet. Abbildung 39 zeigt die resultierenden Druckverläufe in den Tanks der drei Züge 

(jeweils in blau) und in den drei Speicherbänken der Betankungsinfrastruktur. Mit der gewähl-

ten Betriebsstrategie wird der Zugtank jeweils bis zur Umschaltungsgrenze bei ca. 270 bar 

durch reines Überströmen betankt und danach über den Kompressor im Boosterbetrieb auf 

100 %SOC befüllt. Dadurch kann für alle Züge eine ähnliche Betankungszeit gewährleistet wer-

den, jedenfalls unter 25 Minuten. Erkennbar sind die zwei Betriebszustände durch die zwei 

unterschiedlichen Druckanstiegsraten. In der Abbildung werden diese durch die Steigung des 

Druckverlaufs im Zugtank repräsentiert. Während durch Überströmen eine Druckanstiegsrate 

von 25 bar/min erreicht wird, erfolgt die Betankung im Boosterbetrieb mit ca. 7 bar/min. 
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Durch die kaskadierte Betankung kann das Speichervolumen optimal ausgenützt werden und 

es wird sichergestellt, dass jeder Zugtank bis zur Umschaltungsgrenze durch Überströmen 

betankt werden kann. Der Anteil der einzelnen Speicherbänke ändert sich dabei je nach Zug. 

Während Zug 1 noch großteils aus Speicherbank 1 betankt wird und nur ein kleiner Teil von 

Speicherbank 2 ausgeht wird bei Zug 3 nur ein geringer Teil von Speicherbank 1 entnommen 

und aus Speicherbank 2 und 3 strömt der größere Teil in den Zugtank über.  

Bei der Betankung mittels eines Verdichters im Boosterbetrieb wird grundsätzlich die Spei-

cherbank mit dem geringsten Druck genützt, also Speicherbank 1, sofern der vorherrschende 

Speicherdruck nicht unter den minimalen Eingangsdruck des Verdichters sinkt.  

 

Abbildung 39: Ergebnisse der Betankungssimulation - Druckverläufe in den Speichertanks der H2-An-

lage und Zugtanks während der Betankung 

Die steiermärkische Landesbahn plant für 2025 aufgrund einer Taktverdichtung und den zeit-

gleichen Einsatz von 5 Zügen auf der Strecke die Anschaffung von zwei weiteren Zügen. 

Dadurch steigt der tägliche Wasserstoffbedarf auf 885 kg. In Abbildung 40 ist die auf den 

neuen Bedarf angepasste Wasserstoffinfrastruktur zu sehen. 
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3 x Verdichter /Booster 
pein = 10 –    barg
paus = 450 barg
ṁ = 3 x 54 kg/h
Q = 3 x 600 Nm³/h
P = 3 x 100 kW

Pro Tag
5 Züge
tmax = 25 min/Zug
TmaxTank = 85 °C
mab =  177 kg/Zug
pmaxTank = 350 bar
pminTank = 50 bar

60 x MD-Speicher
V = 60 x 1,48 m³
mnutz = 60 x 42 Kg = 2 514 kg
mges =  60 x 43 kg = 2 588 kg
pBetrieb = 450 bar

1 x ND-Speicher
V =  1 x 95 m³ 
mnutz = 165 kg
mges = 236 kg  
pNenn = 50 bar
pBetrieb = 30 bar

Elektrolyseur

2 x Elektrolyseur
paus = 30 bar
ṁ = 2 x 27 kg/h 
Q = 2 x 300 Nm³/h
P = 2 x 1300 kW

Elektrolyseur
Zug

 

Abbildung 40: Konzept der Wasserstoffinfrastruktur ab 2025 

Als Unterschiede zum ersten Konzept sind das zusätzliche Elektrolysemodul und die damit 

verbundene Erhöhung der Produktionsrate auf ca. 54 kg/h sowie die Erhöhung der gespei-

cherten H2-Menge vor Ort auf 2 824 kg zu nennen.  

 

3.5 Aufstellungskonzept für H2-Tankstelle in Murau 

Für die Wasserstoffinfrastruktur in Murau wurden zwei mögliche Standorte betrachtet, die un-

ter 3.3 erläutert wurden. Das erarbeitete Aufstellungskonzept für den ausgewählten Standort 

wird in der Folge beschrieben. Der Anlagenaufbau ist modular, wodurch die Wahrscheinlich-

keit von kompletten Anlagenausfällen minimiert wird.  

Die Anlage besteht aus den notwendigen Komponenten, die unter 3.4 definiert wurden. In 

Abbildung 41 ist das Anlagenlayout in der Draufsicht dargestellt. Die benötigte Fläche dieser 

Aufstellung inklusive Sicherheitsabstände und notwendiger Rangierflächen beträgt ca. 

1.700 m². 
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1) Elektrolyse 

2) ND-Speicher 

3) MD-Speicher 

4) Verdichter 

5) Trailer-Stellplätze 

inkl. Rangierfläche 

6) Dispenser-Anlage 

 

Der Flächenbedarf der Einzelkomponenten ist in Tabelle 13 aufgelistet. Die Zufahrt zur Anlage, 

bzw. die Rangierflächen der Trailer, Sicherheitsabstände sowie die übrige Freifläche wird in 

der Rubrik Sonstiges zusammengefasst. 

Tabelle 13: Flächenbedarf der H2-Infrastruktur am Standort Bahnhof Murau-Stolzalpe 

Nr. Komponente Flächenbedarf [m²] 

1 Elektrolysecontainer: 

– 2x 40ft. für Stacks, Aufreinigungsanlage + 

BoPs 

– 1x 20 ft. für Trafo 

2 x 12,2 x 2,4 m  

+ 1 x 6 x 2,4 m 

 =  73 m² 

 

2 ND-Speicher 20 x 2,5 m = 50 m² 

3 MD-Speicher (35 Bündel á 18 Flaschen, je 2 

Bündel horizontal übereinander ausgerichtet) 

18 x 2,2 x 1,35 = 53,5 m² 

4 Verdichter: 2x 40 ft. Container 2 x 12,2 x 2,4 m = 58,6 m² 

5 Trailerabstellplatz 18,5 x 10,4 m = 192,4 m² 

 

 

 

 

Abbildung 41: Draufsicht des Aufstellungskonzepts für die H2-Infrastruktur am Standort Bahnhof 

Murau-Stolzalpe 
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Nr. Komponente Flächenbedarf [m²] 

6 Dispenser – Anlage  2 x 1,6 x 0,7 = 2,2 m² 

 Schienen für Betankung ca. 53 m Länge x 0,76 m Spurweite  

=  39,8 m² 

 Sonstiges (Zufahrt, Rangierfläche, Sicher-

heitsabstände, Freifläche) 

ca. 1 230 m² 

 Gesamtfläche ca. 1 700 m² 

 

In Abbildung 42 ist eine 3D-Ansicht des Aufstellungskonzepts zu sehen. 

 

 

Abbildung 42: 3D-Ansicht des Aufstellungskonzepts für die H2-Infrastruktur am Standort Bahnhof 

Murau-Stolzalpe 

3.6 H2-Tankstelle in Unzmarkt 

Die Tankstelle in Unzmarkt ist als Backup für die Wasserstoffinfrastruktur in Murau gedacht 

und dient außerdem als öffentlich zugängliche Tankstelle. Dadurch können zusätzlich zur 

Bahn auch Frächter und Busunternehmen aus dem Murtal bedient werden, die nicht in Murau 

direkt ansässig sind. Unzmarkt stellt hierfür aufgrund der direkten Lage an der Murtal Schnell-

straße S 36 eine geeignete strategische Position dar. Um die duale Funktion der Tankstelle 

erfüllen zu können wurden die in Tabelle 14 angeführten Randbedingungen für die Auslegung 

festgelegt. 
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Tabelle 14: Randbedingungen für die Auslegung der H2-Infrastruktur am Standort Unzmarkt 

Randbedingung Wert Einheit 

Wasserstoffversorgung per Trailer alle 48 h 

Maximale Anzahl der zu betankenden Züge pro Tag 1 # 

Für Tage ohne Zugbetankung: 

– Maximale Anzahl der zu betankenden Busse pro Tag 2 # 

– Maximale Anzahl der zu betankenden LKW pro Tag 3 # 

– Maximale Anzahl der zu betankenden PKW pro Tag 3 # 

Anzahl an Betankungen zur selben Zeit 1 # 

Täglicher H2-Bedarf gesamt 180 kg 

Maximaler SOC nach der Betankung 100 % 

Restdruck in den Zugtanks vor der Betankung 15 bar 

Nenndruck der Zugtanks 350 bar 

Maximale Speichermenge in den Zugtanks (28 Tanks á 8,4 kg 

@ 15 °C) 

235 kg 

Umgebungstemperatur „worst case“ 35 °C 

Maximale Betankungszeit pro Zug >25 min 

Maximale Betankungszeit pro Bus/LKW/PKW 10 min 

Maximale Tanktemperatur nach der Betankung lt. SAE J2601 85 °C 

Maximale H2-Menge auf der Anlage <5000 kg 

H2-Reserve 48 h 

 

Aus diesen Randbedingungen leitet sich das schematische Anlagenkonzept in Abbildung 43 

ab. 



 
 

HyNr-2020/H2Region_Murau                     55  

 

2 x Verdichter /Booster 
pein = 10 –    barg
paus = 450 barg
ṁ = 2 x 54 kg/h
Q = 2 x 600 Nm³/h
P = 2 x 100 kW

Zug

17 x MD-Speicher
V = 17 x 1,48 m³
mnutz = 712 kg
mges = 733 kg
pBetrieb = 450 bar

H2-Trailer 

Versorgung der 
Tankstelle erfolgt 
mittels H2 Trailer

Pkw

1 x Verdichter /Booster 
pein = 69 – 414 barg
paus = 950 barg
ṁ = 40 kg/h
Q = 445 Nm³/h
P = 74 kW

3 Pkw
tmax = 10 min/Pkw
mabge =  5 kg/Pkw

2 x HD-Speicher
V = 2 x 0,5 m³
mnutz = 43 kg
mges =  49 kg
pBetrieb = 950 bar

Lkw

Bus

1 Zug
tmax = >25 min/Zug
mabge =  177 kg/Zug           

 

Betankung pro Tag 
1 Zug oder
3 Pkw, 3 Lkw & 2 Busse

3 Lkw 2 Busse
tmax = 10 min/Lkw tmax = 10 min/Bus
mabge =  30 kg/Lkw mabge =  35 kg/Bus

 

Abbildung 43: Konzept der Wasserstofftankstelle für Unzmarkt 

In Unzmarkt erfolgt keine Vor-Ort-Produktion von Wasserstoff, stattdessen wird dieser über 

einen Trailer angeliefert. Der tägliche Bedarf an Wasserstoff beträgt 180 kg. Unter Berücksich-

tigung der vorgesehenen H2-Reserve ergibt sich eine Wasserstoffspeichermenge vor Ort von 

733 kg. Somit ist auch dieser Standort von zusätzlichen SEVESO-Auflagen, die bei einer Spei-

chermenge über 5 000 kg anfallen, nicht betroffen. Der Wasserstoff wird vor Ort in zwei unter-

schiedlichen Druckstufen gespeichert. Das erste Druckniveau liegt bei 450 bar und wird über 

die Verdichtung des Wasserstoffes aus dem Trailer in die MD-Speicher erreicht. Das zweite 

Druckniveau liegt bei 900 bar und wird über die Verdichtung des Wasserstoffes aus den MD-

Speichern in die Hochdruckspeicher (HD-Speicher) erreicht. Analog zum Anlagenkonzept für 

die Tankstelle in Murau wurde auch für diese Anlage das hybride Betankungskonzept gewählt. 

Dabei werden die Fahrzeugtanks bis zu einem SOC = 85 % durch das Überströmen aus den 

kaskadierten MD-Speichern befüllt.  Um den anvisierten SOC von 100% zu erreichen wird die 

Restmasse mithilfe der Verdichter in den Zugtank gefördert. Die gewünschte Betankungszeit 

von 10 Minuten für PKW, LKW und Bus erfordert zwei Verdichter mit einem Durchfluss von je 

ca. 54 kg/h. 
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3.7 Potentialanalyse der Infrastruktur für 2025 und 2030 

Wie bereits in Abschnitt 2.1.5 dargestellt, könnte bereits bis 2025 ein Teil der Fahrzeuge auf 

der Straße mit einem Brennstoffzellenantrieb betrieben werden. Unter der Annahme, dass pro 

Tag drei PKW, ein Kleinlaster, drei LKW und zwei Busse volltanken wollen, ergäbe sich zu-

sätzlich zu dem Bedarf der Murtalbahn eine Nachfrage von 180 kg Wasserstoff pro Tag. Die 

Infrastruktur müsste dann, wie in Abbildung 44 dargestellt, um mehrere Speicher und einen 

Verdichter für die PKW – Betankung bei 700 bar erweitert werden.  

3 x Verdichter /Booster 
pein = 10 –    barg
paus = 450 barg
ṁ = 3 x 54 kg/h
Q = 3 x 600 Nm³/h
P = 3 x 100 kW

Pro Tag
3 Züge                        3 Lkw
tmax = 25 min/Zug     tmax = 10 min/Lkw
mabge =  177 kg/Zug  mabge =  30 kg/Lkw
2 Busse
tmax = 10 min/Bus
mabge =  35 kg/Bus

Zug

43 x MD-Speicher
V = 43 x 1,48 m³
mnutz = 1 802 kg
mges = 1 855 kg
pBetrieb = 450 bar

2 x ND-Speicher
V =  2 x 95 m³ 
mnutz =  329 kg
mges =  471 kg
pNenn = 50 bar
pBetrieb = 30 bar

Elektrolyseur

1 x Elektrolyseur
paus = 30 bar
ṁ = 44 kg/h 
Q = 486 Nm³/h
P = 2 100 kW

Lkw

Bus

Pkw

1 x Verdichter /Booster 
pein = 69 – 414 barg
paus = 950 barg
ṁ = 40 kg/h
Q = 445 Nm³/h
P = 74 kW

Pro Tag
3 Pkw
tmax = 10 min/Pkw
mabge =  5 kg/Pkw

2 x HD-Speicher
V = 2 x 0,5 m³
mnutz = 43 kg
mges =  49 kg
pBetrieb = 950 bar

 

Abbildung 44: Erweiterte Konzept der Wasserstoffinfrastruktur bis 2025 

Betrachtet man den Mehrbedarf ab 2025, handelt es sich bereits um 1.200 kg pro Tag. Hierbei 

werden 15 PKW, ein Kleinlaster, 21 LKW und 14 Busse jeweils einmal pro Tag betankt. Zu-

sätzlich werden an dieser Anlage auch fünf Züge betankt, was einen Tagesbedarf von 885 kg 

Wasserstoff entspricht. Abbildung 45 zeigt ein mögliches Infrastruktur-Konzept für diese An-

forderung.  

 



 
 

HyNr-2020/H2Region_Murau                     57  

 

6 x Verdichter /Booster 
pein = 10 –    barg
paus = 450 barg
ṁ = 324 kg/h
Q = 3 600 Nm³/h
P = 600 kW

Pro Tag
5 Züge                        21 Lkw
tmax = 25 min/Zug     tmax = 10 min/Lkw
mabge =  177 kg/Zug  mabge =  30 kg/Lkw
14 Busse
tmax = 10 min/Bus
mabge =  35 kg/Bus

Zug

89 x MD-Speicher
V = 89 x 1,48 m³
mnutz = 3729 kg
mges = 3839 kg
pBetrieb = 450 bar

2 x ND-Speicher
V =  2 x 95 m³ 
mnutz =  329 kg
mges =  471 kg
pNenn = 50 bar
pBetrieb = 30 bar

Elektrolyseur

3 x Elektrolyseur
paus = 30 bar
ṁ = 132 kg/h 
Q = 1 458 Nm³/h
P = 6 300 kW

Lkw

Bus

Pkw

1 x Verdichter /Booster 
pein = 69 – 414 barg
paus = 950 barg
ṁ = 40 kg/h
Q = 445 Nm³/h
P = 74 kW

Pro Tag
15 Pkw
tmax = 10 min/Pkw
mabge =  5 kg/Pkw

6 x HD-Speicher
V = 6 x 0,5 m³
mnutz = 130 kg
mges =  147 kg
pBetrieb = 950 bar

 

Abbildung 45: Erweitertes Konzept der Wasserstoffinfrastruktur ab 2025 

Die unterschiedlichen Anlagenkonzepte eröffnen somit sowohl die Möglichkeit, durch die Um-

stellung der Murtalbahn auch Brennstoffzellen-Fahrzeuge für den Straßenverkehr mitzubedie-

nen als auch durch die ursprünglich als Back-up gedachte Tankstelle in Unzmarkt anfangs nur 

den Straßenverkehr betanken zu können, falls die Umstellung der Murtalbahn nicht möglich 

ist.  

3.8 Kosten 

Die Kostenberechnung erfolgt auf Basis der Barwertmethode nach ÖNORM 7140. Dies er-

möglicht die betriebswirtschaftliche Vergleichsrechnung unterschiedlichster Energiesysteme. 

Folgende Zahlenwerte wurden für die Berechnung angenommen: 

• kalkulatorischer Zinssatz von 5 % 

• Preissteigerungsrate von 1,9% basierend auf den Statistik Austria Daten für 2019 

• Betrachtungszeitraum 2020 bis 2050 

• Stromkosten 

o Elektrolyse: 4 Cent/kWh 

o Übrige H2-Anlage: 10 Cent/kWh 

o Oberleitung: 10 Cent/kWh 

• Wasserstoffbezugskosten: 6,5 €/kg 
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3.8.1 Wasserstoffinfrastruktur 

Die Ergebnisse der Berechnung für die in Abbildung 38 und Abbildung 40 dargestellte Infra-

struktur sind in Tabelle 15 zusammengefasst. 

Tabelle 15: Barwert für die H2-Infrastuktur  

 2020 2025 Gesamt 

Kapitalgebundene Kosten 9,6 M€ 5 M€ 14,6 M€  

 2020 - 2025 2026 - 2050 Gesamt 

Verbrauchsgebundene Kosten 2,2 M€ 12,1 M€ 14,3 M€ 

Betriebsgebundene Kosten 0,3 M€ 2,6 M€ 2,9 M€ 

  Summe 31,8 M€ 

Unter dem Punkt kapitalgebundene Kosten werden alle Anfangsinvestitionen und Ersatzinves-

titionen für den betrachteten Zeitraum zusammengefasst. Verbrauchsgebundene Kosten sind 

alle Aufwendungen für anfallende Betriebsmittel wie z.B. Strom oder Treibstoff. Betriebsge-

bundene Kosten umfassen alle Ausgaben für die Wartung, Reinigung, Reparatur sowie sons-

tige Betriebskosten, die im betrachteten Zeitraum anfallen. 

 

3.8.2 Vergleich Wasserstoffzug und Oberleitungszug 

Für die Umstellung der Strecke Unzmarkt nach Tamsweg von Dieselantrieb auf elektrischen 

Antrieb stehen der steiermärkischen Landesbahn zwei Technologien zur Verfügung. Sowohl 

die Umstellung auf einen mit Oberleitung betriebenen Zug als auch einen Zug mit Brennstoff-

zellenantrieb erfüllen die Zielvorgabe einer klimafreundlichen Alternative zum bestehenden 

fossilen Antrieb. Unabhängig von der gewählten Technologie wird die steiermärkische Lan-

desbahn zu Beginn des Umstiegs fünf neue Züge anschaffen. Davon verkehren drei Züge 

zeitgleich auf der Strecke. Dies wird in einem ersten, konservativen Szenario mit einer Nut-

zungsdauer von 30 Jahren berücksichtigt. In einem zweiten, optimistischen Szenario wird die 

Aufstockung der Flotte um zwei weitere Züge sowie eine Erhöhung der Taktfrequenz ab 2025 

berücksichtigt, sodass in der Folge fünf Züge zeitgleich auf der Strecke sein werden.  

Für die Elektrifizierung der Strecke muss eine Oberleitung gebaut werden. Diese Kosten flie-

ßen in die Betrachtung der Umstellung auf einen Oberleitungsbetrieb der Bahn ein. Bei einem 

Umstieg auf Wasserstoff wird die notwendige H2-Infrastruktur nicht direkt von der Betreiberge-

sellschaft finanziert. Das zu Grunde gelegte Betreibermodell sieht vor, dass ausschließlich der 

benötigte Wasserstoff zum Kilopreis erworben wird. Die notwendigen Anfangsinvestitionen re-

duzieren sich in diesem Fall auf die Anschaffung der H2-Züge.  

3.8.2.1 Konservatives Szenario   

In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass die Anschaffung von fünf Zügen am Be-

ginn der Umstellung ausreicht um die Anforderungen bis 2050 erfüllen zu können und keine 

weiteren Züge gekauft werden müssen. Daher ist auch der Ausbau der Anlage nicht notwen-

dig. Die Kosten für dieses Szenario sind in Tabelle 16 aufgeführt.  
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Tabelle 16: Barwertvergleich für Wasserstoff- und Oberleitungsbetrieb im konservativen Szenario 

 Wasserstoffbetrieb Oberleitungsbetrieb 

Kapitalgebundene Kosten 42 M€ 65,5 M€ 

Verbrauchsgebundene Kosten 28,5 M€ 10,8 M€ 

Betriebsgebundene Kosten - 1,5 M€ 

Summe 70,5 M€ 77,8 M€ 

 

Unter Berücksichtigung der Zinserträge, die sich durch die Einsparung bei einer Umstellung 

auf Wasserstoff-betriebene Züge gegenüber dem Oberleitungsbetrieb erreichen lassen, ergibt 

sich wiederum eine Reduktion des Barwerts für den Wasserstoffbetrieb um 8 M€. Einen Ver-

gleich der Kostenverläufe zeigt Abbildung 46. Auf der Abszisse ist der betrachtete Zeitraum in 

Jahren aufgetragen. Die zu einem bestimmten Zeitpunkt zugehörigen CAPEX & OPEX sind 

auf der Ordinate aufgetragen. Die blaue Kurve stellt den Kostenverlauf des Wasserstoffbe-

triebs dar, die strichlierte rote Linie jenen des Oberleitungsbetriebs. Das Diagramm zeigt deut-

lich, dass der Wasserstoffbetrieb im Betrachtungszeitraum kostengünstiger als der Oberlei-

tungsbetrieb ist. Grund dafür ist die nicht zu tätigende Anfangsinvestition in die H2-Infrastruktur 

im Vergleich zur anfallenden Installation der Oberleitungstrasse unter Berücksichtigung der 

Strom-Einspeisepunkte. 

 

Abbildung 46: Kostenverläufe von Wasserstoffbetrieb & Oberleitungsbetrieb im konservativen Szena-

rio unter Berücksichtigung der Zinserträge für den Wasserstoffbetrieb 

Durch Förderungen, die bei der Entscheidung für den Wasserstoffbetrieb beantragt werden 

könnten, wird der Barwert weiter reduziert. In diesem Beispiel wurde mit einer Investitionsför-

derung in der Höhe von 10 % gerechnet. Dadurch und durch den Zinsertrag kann der Barwert 

für den Wasserstoffbetrieb auf 75 % des Barwertes der Oberleitungsbetrieb reduziert werden. 

Dies ist in Abbildung 47 dargestellt.  
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Abbildung 47: Barwerte über die Nutzungsdauer unter Berücksichtigung von Zinsertrag und Invest-

ment-Förderung im konservativen Szenario 

. 

3.8.2.2 Optimistisches Szenario  

Sollten sich durch die hohe Nachfrage die Kapazitätsansprüche erhöhen, könnten 2025 zu-

sätzlich zwei Züge angeschafft werden, sodass schlussendlich fünf Züge gleichzeitig auf der 

Strecke verkehren. Um den Wasserstoffbedarf dafür decken zu können, muss auch die In-

trastruktur, wie bereits in Kapitel 3.4 dargestellt, angepasst werden.  

Die Ergebnisse der Berechnungen für dieses Szenario sind in Tabelle 17 für die Umstellung 

auf Oberleitung und in Tabelle 18 für die Umstellung auf H2-Betrieb zusammengefasst. 

 

Tabelle 17: Barwert für die Umstellung auf Oberleitungsbetrieb im optimistischen Szenario 

 2020 2025 Gesamt 

Kapitalgebundene Kosten 66,5 M€ 12 M€ 78,5 M€ 

 2020 - 2025 2026 - 2050 Gesamt 

Verbrauchsgebundene Kosten 2,3 M€ 12,4 M€ 14,7 M€ 

Betriebsgebundene Kosten 0,3 M€ 1 M€ 1,3 M€ 

  Summe 94,5 M€ 
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Tabelle 18: Barwert für die Umstellung auf Wasserstoffbetrieb im optimistischen Szenario 

 2020 2025 Gesamt 

Kapitalgebundene Kosten 42 M€ 14,4 M€ 56,4 M€ 

 2020 - 2025 2026 - 2050 Gesamt 

Verbrauchsgebundene Kosten 5,8 M€ 31,3 M€ 37,1 M€ 

  Summe 93,5 M€ 

Das Ergebnis zeigt deutlich, dass die Umstellung der Strecke Unzmarkt-Tamsweg auf Was-

serstoffbetrieb im betrachteten Zeitraum wiederum kostengünstiger als die Umstellung auf 

Oberleitungsbetrieb ist. Abbildung 48 zeigt den Verlauf der Kosten beider Technologien im 

Betrachtungszeitraum. Es gelten dieselben Voraussetzungen wie bei Abbildung 47. 

 

 

Abbildung 48: Kostenverläufe von Wasserstoffbetrieb und Oberleitungsbetrieb im optimistischen 

Szenario 

Der Barwert des Wasserstoffbetriebes kann im Vergleich zum Barwert der Umstellung auf 

Oberleitungsbetrieb durch mehrere Faktoren beeinflusst werden. Wird davon ausgegangen, 

dass am Anfang der Investition genügend Kapital für die Umstellung auf Oberleitungsbetrieb 

zu Verfügung steht, so bleibt bei der Umstellung auf Wasserstoffbetrieb Kapital übrig. Diese 

Differenz könnte auf ein Konto eingezahlt werden und dadurch Zinsertrag generieren, die wie-

derum den Barwert des H2 Betriebes positiv beeinflusst, zu sehen in Abbildung 49.  
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Abbildung 49: Barwerte über die Nutzungsdauer unter Berücksichtigung von Zinsertrag und Invest-

ment-Förderung im optimistischen Szenario 

Durch Förderungen, die bei der Entscheidung für den Wasserstoffbetrieb beantragt werden 

könnten, wird der Barwert weiter reduziert. In diesem Beispiel wurde mit einer Investitionsför-

derung in der Höhe von 10 % gerechnet. Dadurch und durch den Zinsertrag kann der Barwert 

für den Wasserstoffbetrieb auf 77 % des Barwertes der Oberleitungsbetrieb reduziert werden. 

 

3.8.3 Grundlage für die Berechnung der unterschiedlichen Antriebsarten 

Um eine Abschätzung über die jeweiligen Anschaffungskosten der Züge machen zu können, 

wurden auf Basis der Angaben der Steiermarkbahn und der dem HyCentA vorliegenden inter-

nen Daten eine Hochrechnung zu den Anschaffungskosten der Züge durchgeführt. Der drei-

teilige Oberleitungszug wurde mit € 7 Mio. veranschlagt. Weiters sind spezifische Kostendaten 

für einen vierteiligen Brennstoffzellen-Zug vorhanden, aufgrund dieser die in Abbildung 50 ge-

zeigten Kosten für den dreiteiligen Brennstoffzellen-Zug berechnet werden konnten. Zusätzlich 

wurde für den Brennstoffzellenzug aufgrund der neuen Technologie ein Risikozuschlag be-

rücksichtig. Dies ergibt Mehrkosten des Brennstoffzellenzuges gegenüber dem Oberleitungs-

zuges von 20 Prozent.  
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Abbildung 50: Vergleich des drei- und vierteiligen Oberleitungs- und Brennstoffzellenzuges 

Die Kostenanalyse in Abschnitt 3.8 wurde aufgrund der Kosten für einen dreiteiligen Brenn-

stoffzellenzug zu einem Preis von € 8,4 Mio. durchgeführt.  
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4 Techno-ökonomische Bewertung unterschiedlicher 

Szenarien 

 

Die Wirtschaftlichkeit einer Wasserstoffinfrastruktur spiegelt sich in ihren Wasserstoffgeste-

hungskosten wider. Diese berechnen sich aus dem Barwert der Anlage und der im betrachte-

ten Zeitraum produzierten Menge an Wasserstoff. 

 

𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑔𝑒𝑠𝑡𝑒ℎ𝑢𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 =  
𝐵𝑎𝑟𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑚 𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑟𝑎𝑢𝑚
 

 

Die kapital- & betriebsgebundenen Kosten für die H2-Infrastuktur der steiermärkischen Lan-

desbahn beträgt im Zeitraum von 30 Jahren 17,5 M€. Als Berechnungsgrundlage für die ver-

brauchsgebundenen Kosten der Anlage wurden für die bezogene elektrische Energie für den 

Elektrolyseur ein Preis von 0,04 €/kWh und für die restliche Anlage ein Preis von 0,1 €/kWh 

festgelegt. Dadurch ergeben sich verbrauchsgebundene Kosten in der Höhe von 14,3 M€ und 

somit ein Barwert in der Höhe von 31,8 M€. Im Falle der Infrastruktur für die Versorgung der 

steiermärkischen Landesbahn wurde eine Auslastung von 8.000 Betriebsstunden festgelegt. 

Dies bedeutet für den Betrachtungszeitraum eine produzierte Menge von 9.044.700 kg an 

Wasserstoff. Aus der produzierten Menge und dem Barwert der Anlage ergeben sich Wasser-

stoffgestehungskosten in der Höhe von 3,52 €/kg Wasserstoff. Großen Einfluss auf die Geste-

hungskosten hat die Auslastung der Anlage und der Strompreis für die einzelnen Komponen-

ten.  

Tabelle 19 zeigt den Einfluss unterschiedlicher Strompreise für die Komponenten auf die ver-

brauchsgebundenen Kosten und in weiterer Folge auf die Wasserstoffgestehungskosten. 

 
Tabelle 19: Sensitivitätsanalyse der Wasserstoffgestehungskosten in Abhängigkeit des Strompreises 

Strompreis 

Elektro-

lyse[€/kWh] 

Strom-

preis 

restliche 

Anlage 

[€/kWh] 

Kapital- & 

betriebsge-

bundene 

Kosten bis 

2050 

Summe ver-

brauchsge-

bundene 

Kosten bis 

2050 

Barwert Wasserstoff-

gestehungs-

kosten [€/kg] 

0,02 0,05 17,5 M€ 7,2 M€ 24,7 M€ 2,73 

0,03 0,075 17,5 M€ 10,7 M€ 28,2 M€ 3,12 

0,036 0,09 17,5 M€ 12,9 M€ 30,4 M€ 3,36 

0,04 0,1 17,5 M€ 14,3 M€ 31,8 M€ 3,52 

0,04 0,15 17,5 M€ 15,3 M€ 32,8 M€ 3,63 

0,04 0,2 17,5 M€ 16,3 M€ 33,8 M€ 3,74 
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Strompreis 

Elektro-

lyse[€/kWh] 

Strom-

preis 

restliche 

Anlage 

[€/kWh] 

Kapital- & 

betriebsge-

bundene 

Kosten bis 

2050 

Summe ver-

brauchsge-

bundene 

Kosten bis 

2050 

Barwert Wasserstoff-

gestehungs-

kosten [€/kg] 

0,044 0,11 17,5 M€ 15,7 M€ 33,3 M€ 3,68 

0,05 0,125 17,5 M€ 17,9 M€ 35,4 M€ 3,91 

0,06 0,15 17,5 M€ 21,5 M€ 39 M€ 4,31 

0,1 0,1 17,5 M€ 32,8 M€ 50,3 M€ 5,56 

Kursiv geschrieben und hervorgehoben sind jene Werte, die der Kostenbetrachtung für das 

erarbeitete Anlagenkonzept zu Grunde gelegt wurden. In der Tabelle ist sehr gut zu erkennen, 

dass der Strompreis für die Elektrolyse der entscheidende Kostentreiber unter den verbrauchs-

gebundenen Kosten ist und den größten Einfluss auf die Gestehungskosten hat. 

In Abbildung 51 wird die prozentuale Änderung der Wasserstoffgestehungskosten in Abhän-

gigkeit des Strompreises für die Elektrolyse und die Anlagenteile exklusive Elektrolyse darge-

stellt. Die Annahmen für den unter 3.8.1 durchgeführten Kostenvergleich stellen hierbei den 

Ausgangspunkt (= 100%) dar. Für die Elektrolyse wurde dabei ein Strompreis von 0,04 €/kWh 

angenommen. Der zusätzlich benötigte Strom wir zu einem Preis von 0,1 €/kWh bezogen.  

Eine Änderung des Elektrolysestrompreises beeinflusst die Wasserstoffgestehungskosten 

deutlich gravierender als eine Änderung des übrigen Anlagenstrompreises. Während eine Ver-

dopplung des Strompreises für die Elektrolyse zu 38 % höheren Wasserstoffgestehungskos-

ten führt, bewirkt eine Verdopplung des Anlagenstrompreises nur einen Anstieg um 6 %. 

Grund dafür ist der vergleichsweise geringe Energiebedarf der übrigen Anlagenkomponenten 

von ca. 6 % des Energiebedarfs der Elektrolyse. 
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Abbildung 51: Entwicklung der Wasserstoffgestehungskosten in Abhängigkeit des Strompreises von 

Elektrolyse und Anlage exkl. Elektrolyse 

 

Der Einfluss der Betriebsstunden auf die Wasserstoffgestehungskosten wurde in dieser Ana-

lyse nicht detailliert untersucht. Die festgelegte Elektrolysekapazität müsste jedoch bei Be-

triebsstunden < 8000 h erhöht werden um die Fahrzeugflotte uneingeschränkt versorgen zu 

können. Aufgrund der Anschaffung eines zusätzlichen Elektrolyse-Moduls würden die CAPEX 

um die entsprechenden Anschaffungskosten steigen. In der Folge würden sich auch die Was-

serstoffgestehungskosten unabhängig vom Strompreis erhöhen. 

 

4.1 Emissionseinsparungspotential 

Der Anteil an nachweislich klimabeeinflussenden Treibhausgasen (THG) in der Atmosphäre 

ist trotz zahlreicher Beschlüsse der internationalen Staatengemeinschaft (Kyoto-Protokoll 

1997, Paris Agreement 2015) seit 1990 global betrachtet weiterhin stark gestiegen. Insbeson-

dere die Konzentration der langlebigen Treibhausgase CO2, CH4 und N2O nimmt kontinuierlich 

zu. Der daraus resultierende anthropogene Treibhauseffekt beschleunigt die natürlich auftre-

tende Erderwärmung zunehmend und führt zu global auftretenden Wetterextremen und Um-

weltkatastrophen. Die drastischen Auswirkungen des Klimawandels betreffen mittlerweile 

große Teile der Weltbevölkerung und unterstreichen die Notwendigkeit nun rasche, umfas-

sende und nachhaltig wirksame Schritte zur Reduktion der Erderwärmung zu setzen.  

Wie einleitend erwähnt spielt der Verkehrssektor hierbei eine wichtige Rolle. Während dem in 

Abbildung 52 dargestellten Zeitraum von 1990 bis 2018 die gesamten THG-Emissionen in 

Österreich nur marginal von 78,5 Mio. t auf 79 Mio. t zugenommen haben, sind im gleichen 

Zeitraum die Emissionen des Verkehrssektors um 10,2 Mio. t CO2-Äquivalente gestiegen (vgl. 

Abbildung 53). 
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Abbildung 52: Verlauf der Treibhausgasemissionen in Österreich von 1990 bis 2018 [38]

 

Abbildung 53: Änderung der THG-Emissionen zwischen 1990 und 2018 [38] 

In diesem Sektor ist entsprechend österreichweit dringender Handlungsbedarf gegeben. In 

absoluten Zahlen entfielen im Jahr 2018 23,9 Mio. t CO2-Äquivalente auf den Sektor Verkehr 

[38], das entspricht einer Zunahme von ca. 75 % seit 1990. 

Ca. 17 % der österreichweiten THG-Emissionen entfallen auf die Steiermark. Im Jahr 2016 

bezifferten sich diese auf insgesamt 13,2 Mio. t, wobei 3,4 Mio. t (= 26 %) aus dem Verkehr 

stammten (vgl. Abbildung 54). Im Vergleich zu 1990 bedeutet dies einen Anstieg um 67 % (= 

1,4 Mio. t). Der Großteil der steirischen Emissionen stammt aus der traditionell starken Eisen- 

und Stahlindustrie mit ca. 40 % der Gesamtemissionen. Im Vergleich zum Verkehr betrug der 

Anstieg in diesem Sektor jedoch nur 14 % seit 1990 (= 0,66 Mio. t). Knapp 85 % aller Emissi-

onen entfielen auf CO2, 8,7 % auf CH4, 4,5 % auf N2O sowie 1,8 % auf fluorierte Gase [39]. 
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Abbildung 54: Prozentuale Aufteilung der Treibhausgasemissionen in der Steiermark 2016 [39] 

Die durchgeführte Datenerhebung über potentielle Einsatzgebiete von Wasserstoff im Bezirk 

Murau hat ergeben, dass speziell im Bereich des öffentlichen Verkehrs und der Logistik eine 

zeitnahe kontinuierliche Dekarbonisierung realistisch ist. Für die weiteren Sektoren eröffnen 

sich aus derzeitiger Sicht keine Einsatzgebiete für erneuerbaren Wasserstoff, in denen eine 

rasche Umstellung durchgeführt werden kann. Die entsprechend möglichen THG-

Emissionseinsparungen beziehen sich daher in weiterer Folge ausschließlich auf den Ver-

kehrssektor. 

Für die Berechnung der THG-Emissionen wurden einige Annahmen getroffen, die in Tabelle 

20 aufgelistet sind. Die Betrachtung beschränkt sich weiters auf die Fahrzeugklassen PKW, 

LKW (< 3,5 t), LKW (3,5 t bis 40 t), Busse und die Murtalbahn. Die übrigen Klassen wie Mo-

tor(fahr)-räder, Zugmaschinen und Sonstige KFZ wurden im Zuge dieser Abschätzung nicht 

berücksichtigt, da in diesen Bereichen keine belastbare Datenlage zu Umstellungsraten zur 

Verfügung steht.  

 

Tabelle 20: Randbedingungen und Datenbasis für die THG-Emissionsberechnung 

Randbedingung Quelle 

Fahrzeuganzahl im Bezirk Murau aus Statistik Austria: Annahme einer konstan-

ten Anzahl bis 2050 für bessere Vergleichbarkeit der Emissionen, da die Ge-

samtemissionen durch Anstieg der Fahrzeugzahlen kurzfristig ansteigen wür-

den 

[13] 

Emissionsdaten für fossile Fahrzeuge und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) [40] 

[41] 

[15] 
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Randbedingung Quelle 

Indirekte Emissionen für H2-Fahrzeuge aufgrund von: 

• Fahrzeug-Herstellung: 20 % mehr als fossile Fahrzeuge [42] 

• Herstellung aus Elektrolyse (Emissionen aus erneuerbarer Stromerzeu-

gung: 16 g/kWh): Wirkungsgrad = 60 % 

[43] 

• Kompression auf nutzbaren Druck (Emissionen aus erneuerbarer 

Stromerzeugung: 16 g/kWh): Energiebedarf = 2,7 kWh/kg H2 

[42] 

[43]  

• Keine Emissionen aus Transport durch Vor-Ort-Erzeugung  

 

In Abbildung 55 werden die Treibhausgasemissionen in Form von CO2-Äquivalenten für die 

betrachteten Fahrzeugklassen im Bezirk Murau in Form von CO2-Äquivalenten quantifiziert 

dargestellt.  

 

Abbildung 55: Gesamte THG-Emissionen der betrachteten Fahrzeugklassen im Bezirk Murau 

 

Unter Berücksichtigung der Umstellungsraten von fossilen auf alternative Antriebe, die unter 

Abschnitt 2.1.5 angeführt sind, ergibt sich eine Reduktion der THG-Emissionen von 2020 auf 

2025 um 8 %. Zwischen 2025 und 2030 können weitere 6 % eingespart werden. Die Aufteilung 

der Emissionen auf die jeweilige Fahrzeugklasse wird in Abbildung 56 dargestellt. Auffallend 

ist dabei, dass der Großteil der THG-Emissionen, sowohl direkter als auch indirekter auf die 

PKW-Klasse entfällt und diese auch 2030 den mit Abstand größten Anteil besitzt. Die direkten 

Emissionen von Murtalbahn und Bussen können unter Voraussetzung der Umstellung der 

Murtalbahn auf Wasserstoff bis ins Jahr 2030 beinahe gänzlich eingespart werden. Ein gewis-

ser Anteil an indirekten Emissionen bleibt aufgrund der in den Randbedingungen festgehalte-

nen Effekte bestehen.  
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Abbildung 56: THG-Emissionen aufgegliedert in die betrachteten Fahrzeugklassen für den Bezirk 

Murau 

Betrachtet man die absolute Reduktion der Emissionen je Fahrzeugklasse für die Jahre 2020 

und 2030, die in Abbildung 57 dargestellt ist, erkennt man abermals den starken Einfluss, den 

der PKW-Sektor besitzt. In dieser Abbildung wird zusätzlich zwischen den Reduktionen, die 

aufgrund der Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) oder auf Brennstoffzellen-

fahrzeuge (FCEV) erzielt werden, unterschieden. Im Bereich der PKW spielen hierbei batte-

rieelektrische Fahrzeuge eine weitaus größere Rolle als BZ-Fahrzeuge. Alle weiteren Bereiche 

können aus derzeitiger Sicht jedoch nur mithilfe von Wasserstoffantrieben dekarbonisiert wer-

den. Die Umstellung der Murtalbahn würde zu einer erheblichen Einsparung von ca. 5.000 t 

pro Jahr führen. Bis zum Jahr 2030 wären die Reduktionen im LKW- und Busverkehr mit 1.600 

bzw. 1.400 t pro Jahr vergleichsweise geringer. Dies liegt an der schrittweisen Umstellung in 

diesem Bereich.  
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Abbildung 57: THG-Emissionseinsparungen je Fahrzeugklasse im Bezirk Murau entsprechend der Po-

tentialerhebung für die Jahre 2025-2030 jeweils bezogen auf das Jahr 2020 

 

Wie im Kapitel der Potentialerhebung, siehe Abschnitt 2.1.5, erwähnt, ist es möglich den PKW-

Sektor bis 2050 vollständig zu dekarbonisieren. Eine vollständige Dekarbonisierung bedeutet 

in diesem Zusammenhang eine ganzheitliche Reduktion der direkten THG-Emissionen.  In 

Abbildung 58 wird dieses Szenario skizziert. Die direkt und indirekt anfallenden Emissionen 

werden dabei auf die unterschiedlichen Technologien aufgeteilt.  
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Abbildung 58: THG-Emissionen aller PKW im Bezirk Murau (unter der Annahme einer konstant blei-

benden Gesamtanzahl an PKW) 

Zwischen 2020 und 2025 bzw. 2025 und 2030 können die Emissionen des PKW-Sektors um 

jeweils 5 % reduziert werden. Von 2030 bis 2050 können weitere 74 % der Gesamtemissionen 

eingespart werden. 2050 fallen somit ausschließlich indirekte Emissionen an, wobei davon ca. 

12.000 t auf batterieelektrische Fahrzeuge und ca. 3.000 t auf Brennstoffzellen-Fahrzeuge 

entfallen.  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

2020 2025 2030 2050

C
O

2
-Ä

q
u

iv
a
le

n
te

 [
1
0

0
0

 t
/a

]

THG-Emissionen direkt durch ICEV THG-Emissionen indirekt durch ICEV

THG-Emissionen indirekt durch BEV THG-Emissionen indirekt durch FCEV

-5% 
-5% 

-74% 



 
 

HyNr-2020/H2Region_Murau                     73  

 

5 Sicherheitskonzept 

Folgend werden sicherheitsrelevante Aspekte und notwendige Vorkehrungen für die Umset-

zung und Inbetriebnahme von Wasserstoffanlagen beschrieben. Die Basis von Sicherheits-

konzepten von einer Wasserstoffinfrastruktur kann im Rahmen von Gefahren- und Risikoana-

lysen erarbeitet werden. Wie Abbildung 5 1 zeigt, wurden darauf aufbauende Konzepte für den 

Explosionsschutz, den Brandschutz, der sicheren Aufstellung von Druckbehältern und für den 

Blitzschutz erarbeitet werden.  

 

 

Abbildung 59: Grundlagen und Bestandteile des Sicherheitskonzepts für die dezentrale Wasserstoffin-

frastruktur [44] 

Die wesentlichen Anforderungen werden im Folgenden zusammengefasst. Bei der Umsetzung 

einer konkreten Wasserstoffanlage sind die beschriebenen Konzepte an die jeweiligen spezi-

fischen Aufstellungs-, Umgebungs- und Einsatzbedingungen anzupassen.  

Allgemeine Anforderungen 

Der Zutritt zu Räumlichkeiten der Wassersstoffanlagen ist nur berechtigten Personen erlaubt. 

Kritische Anlagenteile im Freien werden durch einen ausreichend bemessenen Zaun vom rest-

lichen Areal abgetrennt. Der Betrieb und die Bedienung der Anlagen dürfen nur durch nach-

weislich geschultes Personal erfolgen. Im Bereich der Wasserstoffanlage ist das Rauchen so-

wie Hantieren mit Feuer und offenem Licht verboten. Im energielosen Zustand wird die Anlage 

automatisch in einen sicheren Zustand versetzt. Ein Betreiben der Anlage ist nur im störungs-

freien, betriebsbereiten Zustand möglich. Die Anlage ist auf befestigtem Untergrund aufzustel-

len, um eine ausreichende Standfestigkeit zu gewährleisten. Die verwendeten Werkstoffe 

müssen für die jeweiligen mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen ge-

eignet sein. Das Korrosionsverhalten von Werkstoffen ist zu berücksichtigen. Wasserstofffüh-

rende Rohrleitungen sind aus Edelstahl (1.4571, 1.4404 oder gleichwertig) auszuführen. Bei 

Montagematerial, Befestigungsmaterial, Gehäusen und mechanischen Konstruktionen ist auf 

ausreichenden Korrosionsschutz zu achten. 

Gefahren- und Risikoanalyse 
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Basierend auf grundlegenden Prozessinformationen werden die Gefahren einer Anlage mit 

exakt definierten Systemgrenzen ermittelt. Die davon ausgehenden Risiken werden bestimmt. 

Ist das bestehende Risiko größer als das duldbare Restrisiko, werden Maßnahmen zur Risi-

kominimierung erforderlich. Für die Durchführung von Gefahren- und Risikoanalysen gibt es 

unterschiedliche sicherheitsanalytische Methoden. [45] 

Explosionsschutzkonzept 

Im Rahmen der Erstellung des Explosionsschutzkonzepts erfolgen die Zoneneinteilung und 

die Bemessung der Zonenausdehnung. Explosionsgefährdete Bereiche werden grafisch in ei-

nem EX- und Schutzzonenplan ausgewiesen, siehe exemplarisch Abbildung 60. 

 

Abbildung 60 EX- und Schutzzonenplan einer modularen Wasserstoffanlage [44] 

Die Abbildung zeigt in einer Draufsicht die Schutzzonen vor dem Mitteldruck-Speichermodul 

(Gasspeicher) und im Bereich des 35 MPa Dispensers (Dispenser). Zusätzlich sind die EX-

Zonen an den Mündungsöffnungen der Ausbläser (H2-Spül-/Entlüftungsleitungen) und im Be-

reich des Dispensers zu erkennen. 

Schutzzonen sind gemäß ÖNORM M 7323 als Bereiche definiert, in denen durch Druckbehäl-

ter eine Gefährdung für Personen und Umgebung auftreten kann. Es werden drei Arten von 

Schutzzonen unterschieden: (1) Schutzzonen mit Explosionsgefahren sind Bereiche, in dem 

eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre durch entzündbare Gase auftreten kann. (2) 

Schutzzonen mit Brandgefahr sind Bereiche in denen gefährliche brandfördernde Atmosphä-

ren durch entzündend wirkende Gase auftreten können. (3) Schutzzonen mit Gesundheits-

gefährdung sind Bereiche in denen eine gesundheitsgefährdende Atmosphäre durch toxische 

Gase oder CO2 auftreten kann [46]. 
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Bei Schutzzonen mit Explosionsgefahr erfolgt eine weitere Unterteilung in (EX-)Zonen, mit de-

nen deklariert wird, wie häufig mit dem Auftreten einer explosionsfähigen Atmosphäre zu rech-

nen ist [46]. 

Von Schutzzonen zu unterscheiden sind Sicherheitsabstände von Druckbehältern zu benach-

barten Anlagen, Einrichtungen, Gebäuden oder anderen Gefährdungen. Ziel des Sicherheits-

abstandes ist es, Druckbehälter insbesondere vor einer unzulässigen Erwärmung aufgrund 

von externen Brandlasten zu schützen [46]. 

In allen Umsetzungskonzepten einer Wasserstoffinfrastruktur wird versucht durch primäre Ex-

plosionsschutzmaßnahmen die Entstehung von EX-Zonen zu verhindern. In Anlagenräumen 

wird damit der Einsatz von kostenintensivem Equipment in EX-Ausführung minimiert. Konkret 

wird das durch die Verwendung von dauerhaft technischen dichten Anlagenteilen und den Ein-

satz von Gaswarnanlagen in Kombination mit geeigneten Lüftungsanlagen erreicht.  

Bei einer Gaskonzentration von 20 % UEG (Wasserstoff) wird eine Voralarmmeldung ausge-

geben und die Lüftung im Anlagenraum wird zur Reduktion der erhöhten Gaskonzentration 

aktiviert. Die Wasserstoffanlage bleibt aktiv. Steigt die Gaskonzentration weiter an und erreicht 

40 % UEG (Wasserstoff), wird der betroffene Anlagenbereich energielos (stromlos) geschaltet. 

Um bei Elektrolyseanlagen in kalten Jahreszeiten in diesem Fall Frostschäden zu vermeiden, 

bleibt im Anlagenraum die Frostschutzheizung in EX-Ausführung aktiv. 

Gasführende Anlagenteile werden dauerhaft technisch dicht ausgeführt. Gemäß der techni-

schen Regel TRBS 2152 Teil 2 [47] ist bei dauerhaft technischen dichten Anlagenteilen keine 

Freisetzung von Gasen zu erwarten. Dauerhaft technisch dichte Anlagenteile sind konstruktiv 

so ausgeführt, dass diese technisch dicht bleiben oder durch Wartung und Überwachung die 

Dichtheit ständig sichergestellt wird.  

Bei der Zuteilung von EX-Zonen und EX-Zonen-freien Bereichen bei der Aufstellung von Elekt-

rolysemodulen, Verdichtern und Wasserstoffspeichern dienen die Beispielsammlungen der 

berufsgenossenschaftlichen Explosionsschutz-Regeln [48] und die Vorgaben der ÖNORM M 

7323 [46] als Grundlage. 

Ausbläser sind so zu positionieren, dass sich zugehörige EX-Zonen als Gesamtes innerhalb 

des jeweiligen Betriebsgeländes befinden. Die Öffnungen der Ausbläser für das entstehende 

Elektrolyseproduktgas Sauerstoff befinden sich außerhalb der EX-Zonen der Ausbläser für 

brennbare Gase. Die Ausblaseleitungen von Sicherheitsventilen werden mit Rohrleitungssys-

temen an geeigneter Stelle (z. B. über Dach) in die Atmosphäre entlüftet. Die Positionen der 

Ausbläser sind in den Baueinreichplänen einzuzeichnen. 

Brandschutz- und Aufstellungskonzept von Druckbehältern 

Das Brandschutzkonzept umfasst alle baulichen, technischen und organisatorischen Themen 

die den Brandschutz betreffen. Ein Brandschutzplan ist für jede Anlage zu erstellen. In der Re-

gel wird ein Brandschutzbeauftragter für die Wasserstoffanlage bestellt und übernimmt die 

Agenden des vorbeugenden Brandschutzes. Personen, die die Anlage betreten, werden im 

Verhalten im Brandfall und in der Handhabung der Brandschutzordnung unterwiesen.  

Die Schutzmaßnahmen für die Errichtung und den Betrieb von Druckbehältern werden im Auf-

stellungskonzept zusammengefasst. So werden beispielsweise Betankungsprozesse so ge-

staltet, dass bei Betankung die zulässigen Grenzwerte für Druck und Temperatur im Fahr-

zeugbehälter eingehalten werden, oder festgelegte Sicherheitsabstände und Schutzzonen im 

EX- und Schutzzonenplan grafisch dargestellt [44].  
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Blitzschutzkonzept 

Grundlage für das Gesamtkonzept zum Blitzschutz bildet die ÖVE/ÖNORM EN 62305 [49]. 

Unter Berücksichtigung der EX-Zonen können Maßnahmen für den Blitzschutz erarbeitet wer-

den. Die Norm berücksichtigt unter anderem die Art der zu schützende Personen, Gebäude, 

elektrische und elektronische Anlagen und Versorgungsleitungen; mögliche Schutzmaßnah-

men wie Erdung, Potentialausgleich, räumliche Schirmung, Leitungsführung und -schirmung; 

oder Gefährdung durch den Strom und das Magnetfeld bei direkten und indirekten Blitzein-

schlägen. 
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6 Eisenbahnrecht 

Der österreichische Schienenverkehr wird mit dem Eisenbahngesetz 1957 (EisbG) geregelt. 

Dieses beinhaltet neben zahlreichen Begriffsdefinitionen auch Rechtsvorschriften und Bestim-

mungen, die auf bahnspezifischen Wasserstoffanwendungen für Infrastruktur und Fahrbetrieb 

sinngemäß angewendet werden können. Wichtige Passagen des EisbG, auf die sinngemäß 

wasserstoffbezogene Rechtsakte angewendet werden können, sind folgend zusammenge-

fasst. Für Kundmachungen der im Bundesgesetzblatt und in den Landesgesetzblättern der 

Länder zu verlautbarenden Rechtsvorschriften sei auf das Rechtsinformationssystem des 

Bundes (RIS) in der geltenden Fassung verwiesen [50]. 

6.1 Eisenbahninfrastruktur 

Als Eisenbahninfrastruktur werden alle im Anhang I der Richtlinie 2012/34/EU zur Schaffung 

eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums beschriebenen Anlagen bezeichnet, siehe 

§ 10a EisbG [50]. Diese umfassen z.B. Grundstücke, Bahnkörper und Planum (z.B. Dämme, 

Entwässerungsgräben), Kunstbauten (z.B. Brücken, Bahnüberführungen), schienengleiche 

Übergänge einschließlich der zur Sicherung des Straßenverkehrs erforderlichen Anlagen, Zu-

gangswege für Passagiere und Güter. Mit der auf europäischer Ebene beschlossenen Eisen-

bahnliberalisierung wurde sichergestellt, dass die Schieneninfrastruktur nicht nur vom jeweili-

gen Eigentümer, sondern auch von Drittanbietern genutzt werden kann [51].  

6.2 Tunnelsicherheit 

Zusätzlich zu den grundlegenden Überlegungen zum Eisenbahnrecht wurde auch die Tunnel-

situation entlang der Murtalbahn betrachtet, um hier etwaige Problemstellungen durch Brenn-

stoffzellenzüge mitberücksichtigen zu können. Es gibt auf der Strecke Unzmarkt Tamsweg 

insgesamt drei Tunnel: Tunnel Murau mit 102 Meter Länge, Tunnel Kendlbruck mit 34 Meter 

Länge und Tunnel Ramingstein mit 98 Meter Länge. Laut § 32c EisbG muss bereits in der 

Bauartgenehmigung festgelegt werden, ob ein … Schienenfahrzeug uneingeschränkt  oder 

eingeschränkt betrieben werden darf [50]. Insofern bestehen keine spezifischen Anforderun-

gen an den Tunnelbau selbst, wenn ein Brennstoffzellenzug hindurchfahren soll. Ein Brenn-

stoffzellenzug darf deshalb durch jegliche Art von Tunnel fahren, sofern der Zug eine Bauart-

genehmigung für die Strecke und die zugehörige Betriebsbewilligung besitzt.  

Ein Praxisbeispiel liefert die Inbetriebnahme eines Brennstoffzellenzuges in Leipzig, wobei hier 

die Strecke durch den fünf Kilometer langen Leipziger City Tunnel führt. Nach Einschätzung 

der Gutachter ist die Durchfahrt uneingeschränkt und sicher möglich [52].  

6.3 Eisenbahnanlagen 

Eisenbahnanlagen sind laut § 10 EisbG Bauten, ortsfeste eisenbahnsicherungstechnische 

Einrichtungen und Grundstücke, die ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar der Ab-

wicklung oder Sicherung des Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahr-

zeugen auf einer Eisenbahn oder des Verkehrs auf einer Eisenbahn dienen [50]. 

Von Eisenbahnanlagen sind Betriebsanlagen zu unterscheiden. Eine gewerbliche Betriebsan-

lage ist laut § 74 Abs. (1) GewO jede örtlich gebundene Einrichtung zu verstehen, die der 

Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit nicht bloß vorübergehend zu dienen bestimmt ist 

[53].Die GewO ist zudem laut § 30a EisbG auf bahnspezifischen Wasserstoffanwendungen 

sinngemäß anzuwenden, wenn in einem Betrieb die in Anlage 5 der GewO 1994 genannten 

gefährlichen Stoffe mindestens in einer in dieser Anlage gegebenen Menge vorhanden sind. 
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Für dieses Projekt wird unter einer Eisenbahnanlage eine Wasserstoffanlage für Züge verstan-

den. Die Definition der Eisenbahnanlage kann für die Planung, Errichtung und den Betrieb 

einer Wasserstoffanlage sowie für die Produktion, Speicherung und Distribution, Betankung 

und Nutzung von Wasserstoff herangezogen werden. 
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7 Rechtsvorschriften für die Planung, Errichtung und den 

Betrieb von Wasserstoffanlagen 

Vor der Errichtung und den Betrieb von Wasserstoffanlagen ist bei der jeweils zuständigen 

Behörde um eine Genehmigung anzusuchen. Welche Behörde zuständig ist und welche 

Rechtsmaterien zu berücksichtigen sind, hängt von der jeweiligen Anwendungsumgebung und 

der geplanten Anlagenkonfiguration ab. In der österreichischen Rechtsordnung gilt prinzipiell 

das Kumulationsprinzip: Abhängig vom Anwendungsfall kann es sein, dass für eine Anlage 

mehrere Bewilligungen und/oder Genehmigungen eingeholt werden müssen. Rechtsvor-

schriften für die Planung, Errichtung und den Betrieb von Wasserstoffanlagen werden nach-

folgend näher beschrieben. Ein Beispiel eines Genehmigungsleitfadens für Wasserstofftank-

stellen kann [49] Abschnitt 7.2 entnommen werden. 

7.1.1 Gewerbeordnung 

Bei Gewerbebetrieben, die Wasserstoffanlagen im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit nut-

zen, ist eine Betriebsanlagengenehmigung durchzuführen. Es gilt die Gewerbeordnung – Ge-

wO 1994 BGBl 194/1994 idgF. Betriebsanlagen sind genehmigungspflichtig, wenn Gefährdun-

gen oder Belästigungen für Beteiligte zu erwarten sind. Genehmigungsfähig sind Anlagen nur 

dann, wenn Gefährdungen ausgeschlossen sind und Belästigungen auf ein zumutbares Ni-

veau beschränkt werden. Eine Liste der mindestens erforderlichen Projektunterlagen für die 

Genehmigung und Bewilligung ist § 353 der GewO 1994 angeführt [53]. 

7.1.2 Genehmigung von H2-Anlagen 

Die Genehmigungsverfahren von H2-Anlagen richten sich nach der Menge des dort eingela-

gerten Wasserstoffs [53]:  

• Für große Anlagen mit besonderem Gefährdungspotenzial (IPPC-Anlagen), die in der 

Anlage 3 Punkt 4.2a der GewO angeführt sind, gelten besondere Verfahrensvorschrif-

ten. Zusätzliche Genehmigungsunterlagen sind zu erstellen. Der zugrundeliegende 

EU-Rechtsakt ist die RL 2010/75/EU über Industrieemissionen (IED-Richtlinie).  

• Für Anlagen in denen gefährliche Stoffe oberhalb gewisser Mengenschwellen lagern 

(“Seveso-Anlagen“) gelten laut GewO 1994 besondere Bestimmungen, da aufgrund 

hoher Lagermengen die Gefahr von schweren Unfällen besteht, jedoch sind im Ver-

gleich zu IPPC-Anlagen keine zusätzlichen oder erweiterten Genehmigungen erforder-

lich. Die untere Mengeschwelle ist bei Wasserstoff mit 5 Tonnen festgelegt, die obere 

Mengenschwelle mit 50 Tonnen. Bei Überschreitung der unteren Mengenschwelle wer-

den im Vergleich zur normalen Betriebsanlage zusätzliche Pflichten für Betreiber und 

Behörde wirksam. Bei Überschreiten der oberen Mengenschwelle gelten sämtliche Se-

veso-Bestimmungen.  

7.1.3 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

Basierend auf § 93 Abs (1) Z4 und § 94 Abs (1) Z4 ASchG BGBl 450/1994 sind bei der Ge-

nehmigung von Eisenbahnanlagen sowie der Bewilligung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln 

usw. nach dem EisbG 1957 die Belange des ArbeitnehmerInnenschutzes zu berücksichtigen. 

Weitere Regelungen sind in der Arbeitsstättenverordnung AStV BGBl II 368/1998 umgesetzt. 

Arbeitsstätten sind Gebäude, bauliche Anlagen oder Orte auf einem Betriebsgelände zu denen 

Arbeitnehmer Zugang haben. Regelungen, die in der Arbeitsstättenvorordnung definiert sind, 

sind u.a. die Elektroschutzverordnung (ESV 2012), Kennzeichnungsverordnung (KennV) oder 
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Verordnung Explosionsfähige Atmosphären (VEXAT). Im Hinblick auf Wasserstoffanlagen ist 

insbesondere die Verordnung Explosionsfähige Atmosphären - VEXAT BGBl II 309/2004 von 

Relevanz [54]. 

7.1.4 UVP-Gesetz 

Mit dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz UVG-G 2000 erfolgte die Umsetzung der 

Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 

privaten Projekten. Ziel ist die Feststellung der Auswirkungen eines Projekts auf Mensch, Tier 

und Pflanzen aber auch auf Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Sach- und Kulturgüter. 

Dabei werden mögliche Maßnahmen zur Verhinderung schädlicher Auswirkungen geprüft, 

Vor- und Nachteile gegenübergestellt und Alternativen mit geringeren Auswirkungen auf die 

Umwelt geprüft.  

Neben Infrastrukturvorhaben (z. B. Bundesstraßen) sind industrielle Vorhaben UVP-pflichtig, 

die im Anhang 1 des UVP-G 2000 gelistet sind und die dort angeführten Schwellenwerte über-

schreiten. Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der Kummulationsbestimmungen die Rele-

vanz für die UVP-Pflicht bereit bei 25 % des Schwellenwertes gegeben sein kann, wenn ähn-

liche Projekte im räumlichen Zusammenhang geplant sind. Die zuständige Behörde ist die 

jeweilige Landesregierung [44].  

Industrielle Vorhaben werden in Anhang 1 in drei Spalten unterschieden. Die in Spalte 1 an-

geführten Vorhaben werden nach dem Normalverfahren abgewickelt. Spalte 2 betrifft Vorha-

ben die nach dem vereinfachten Verfahren abgewickelt werden. Spalte 3 betrifft Projekte in 

schutzwürdigen Gebieten, die nach dem vereinfachten Verfahren abgewickelt werden. Schutz-

würdige Gebiete sind Schutzgebiete, Alpinregionen oder Wasserschutz- und Wasser-schon-

gebiete oder bereits belastete Gebiete und Siedlungsgebiete. Im Anhang 2 des UVP-Gesetzes 

werden die unterschiedlichen Kategorien von schutzwürdigen Gebieten im Detail erläutert [55]. 

In Spalte 2 unter Z 49 sind „… Anlagen zur Herstellung von anorganischen Grundchemikalien 

durch chemische Umwandlung insbesondere … zur Herstellung von Gasen, … wie Wasser-

stoff … mit einer Produktionskapazität von mehr als 150 000 t/a“ gelistet. Die angegebene 

Produktionskapazität entspricht bei Volllastbetrieb über 8 424 h/a einer Wasserstoffprodukti-

onsrate von 200 070 Nm³/h oder 17 806 kg/h. Bei 25 % des Schwellenwertes entspricht dies 

einer Wasserstoffproduktionsrate von 50 017 Nm³/h oder 4 452 kg/h [44].  

In Spalte 3 unter Z 49 sind dieselben Anlagen in schutzwürdigen Gebieten mit einer Produkti-

onskapazität von mehr als 75 000 t/a gelistet. Bei 25 % des Schwellenwertes entspricht das 

bei ganzjährigem Volllastbetrieb einer H2-Anlage mit einer Produktionskapazität von 

25 008 Nm³/h oder 2 225 kg/h. Bei einem angenommenen Elektrolysewirkungsgrad von 70 % 

bezogen auf den oberen Heizwert von Wasserstoff entspricht das einer elektrischen An-

schlussleistung des Elektrolyseurs von 124 MW [44].  

Rohrleitungsanlagen (Pipelines) für den Transport von Chemikalien oder Gas (wie etwa Was-

serstoff) sind UVP-pflichtig, wenn die Rohrleitungen einen Rohrinnendurchmesser von mind. 

800 mm und eine Länge von mind. 40 km aufweisen. In Schutzgebieten unterliegen Rohrlei-

tungsanlagen mit einem Rohrinnendurchmesser von mind. 500 mm und einer Länge von mind. 

25 km dem vereinfachten UVP-Verfahren [44].  

7.1.5 Wasserrechtsgesetz 

Das Wasserrecht umfasst alle Rechtsvorschriften, in denen die Beziehung zwischen Men-

schen und Gewässer geregelt wird, um eine Gewässerverunreinigung zu vermeiden. Das 
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nationale Wasserrecht in Österreich wurde an die EU-WRRL (europäische Wasser-Rahmen-

richtlinie) 2000/60/EG angepasst. Die Anforderungen sind in Österreich im österreichischen 

Wasserrechtsgesetz WRG 1999 BGBl 215/1959 und in zugehörigen Verordnungen festgelegt.  

Für Eisenbahnbauten und Bauten auf Bahngrund, die nach den eisenbahnrechtlichen Vor-

schriften einer eisenbahnbaubehördlichen Bewilligung bedürfen und durch die öffentliche Ge-

wässer oder obertägige Privatgewässer berührt werden, gelten in Ansehung des Verfahrens 

und der Zuständigkeit die in § 127 WRG Abs (1) angeführten Grundsätze. Für die Erschließung 

und Benutzung von Grundwasser auf Bahngrund für Bau- und Betriebszwecke der in die Zu-

ständigkeit der Eisenbahnbehörde fallenden Eisenbahnen gelten die in § 127 WRG Abs (2) 

angeführten Grundsätze [56]. 

Die Begrenzungen von Abwasseremissionen nach unterschiedlichen Emissionsquellen sind 

in den Abwasseremissionsverordnungen (AEV-Verordnungen) detailliert. Anforderungen an 

die Abwasseremissionen aus Betrieben oder Anlagen bei denen Wasserstoff und Sauerstoff 

durch elektrolytische Zersetzung von Wasser oder durch Spalten von Erdgas hergestellt wird, 

sind in der AEV technische Gase BGBl 670/1996 festgelegt. Zusätzlich sind festgelegte, ein-

zuhaltende Emissionswerte bei der Einleitung von Abwasser in ein Fließgewässer oder in eine 

öffentliche Kanalisation definiert [44].  

7.1.6 Versandbehälterverordnung 

Die Versandbehälterverordnung 2011-VBV 2011 BGBl II 458/2011 regelt die sicherheitstech-

nischen Randbedingungen für Druckgefäße und Tanks für Stoffe der Klasse 2 (Gase und gas-

förmige Stoffe) die im ADR, RID und ADN angeführt sind, Kraftgastanks in Fahrzeugen (Be-

hälter, die an Fahrzeugen dauernd angebracht sind und das für den Antrieb verwendete Gas 

im Fahrzeug speichern), Flaschen und Flaschenbündel und weitere unter § 1 Abs (1) ange-

führte Behälter. Die Abkürzungen ADR, RID und ADN stehen für international akkordierte Re-

gelungen die den Transport gefährlicher Güter auf der Straße, auf der Schiene und im Wasser 

regeln. Für ortsbewegliche Druckbehälter, die nicht in der VBV 2011 angeführt sind, gelten die 

Regeln der ortsbeweglichen Druckbehälterverordnung ODGV 2011 BGBl 239/2011. Verschie-

dene Arten von Füllstellen werden unterschieden [57], [44]: 

• Befüllung von Versandbehältern mit technischen Gasen 

• Befüllung von Flaschen und Flaschenbündel an Betankungsanlagen 

• Befüllung von Kraftgastanks 

• Betankung von Fahrzeugen und Befüllung von Flaschen und Flaschenbündeln an 

Tankstellen 

 

Die Anforderungen an Füllstellen für die Befüllung von Kraftgastanks oder gleichartig ausge-

rüsteten Flaschen und Flaschenbündeln sind in Anlage A.4 Z 3 VBV 2011 definiert. Hier wird 

die Befüllung von verdichtetem Erdgas oder Biomethan sowie Flüssiggas behandelt. Wasser-

stoff wird nicht explizit angeführt, jedoch werden diese Regelungen sinngemäß für Wasserstoff 

angewendet. Die Befüllung von Kraftgastanks und gleichartig ausgerüsteten Flaschen und 

Flaschenbündeln mit verdichtetem Erdgas oder Biomethan hat mit Betankungsanlagen zu er-

folgen. Betankungsanlagen sind von einer notifizierten Stelle erstmalig zu bewerten und in 

dreijährigen Abständen zu kontrollieren. Betankungsanlagen müssen von Personen betrieben 

und beaufsichtigt werden, die hierfür über hinreichende Kenntnisse verfügen [44]. 
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7.1.7 ISO Normen für Wasserstofftechnologien 

In Normen und technischen Regelwerken sind konkrete Anforderungen für die Konstruktion 

von Produkten, für Abläufe von Prozessen oder die Durchführung von Messungen enthalten. 

Als Basis für den Inhalt von Normen und technischen Regeln gelten gesicherte Ergebnisse 

aus der Wissenschaft und Technik. Internationale Normen werden durch die Internationale 

Organisation für Normung (ISO) erarbeitet. Das ISO/TC 197 ist das Internationale Technische 

Komitee (TC) für Wasserstofftechnologien innerhalb der ISO, dessen Zuständigkeitsbereich 

die Entwicklung von Normen für Wasserstoffkomponenten und -systemen für die Bereiche 

Produktion, Speicherung, Transport, Messung und Nutzung ist. Wichtige Normen sind etwa 

ISO/TS 19880 (Gaseous hydrogen – Fuelling stations) und ISO 14687 (Hydrogen fuel – Pro-

duct specification). Die aktuelle Normenliste ist dem Internet sowie der Literatur zu entnehmen, 

siehe etwa [58]. 

 

7.2 Genehmigungsprozedere Wasserstofftankstellen 

Da kein klarer Rechtsrahmen für Wasserstoffanwendungen im Eisenbahnbereich existiert, 

stellt der Genehmigungsprozess eine große Herausforderung für Antragssteller und Behörde 

dar. In Anlehnung an Erfahrungen bisheriger Genehmigungsverfahren, hat die Nationale Or-

ganisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) einen Genehmigungsleitfa-

den für Wasserstofftankstellen für Deutschland erarbeitet, in denen der Ablauf des Genehmi-

gungsprozess beschrieben wird. Dieser kann sinngemäß in Österreich angewendet werden 

und in folgenden Schritten erfolgen [44]: 

1. Identifizierung der relevanten Genehmigungsbehörde 

2. Studieren des vollständigen Genehmigungsprozesses und der relevanten Dokumente 

3. Vereinbarung eines Vortermins mit der Genehmigungsbehörde 

4. Besprechung der Absichten mit der Genehmigungsbehörde 

5. Detailkonzeption der Anlage als Entwurf 

6. Vereinbarung eines Kick-off Meetings mit den Stakeholdern 

7. Besprechung des Entwurfs im Kick-off Meeting, Abstimmung mit Stakeholdern 

8. Vereinbarung eines Anschlusstermins mit den Gutachtern der zugelassenen Überwa-

chungsstellen (ZÜS-Gutachter) und dem Anlagenlieferanten 

9. Gesprächsinitiierung zwischen ZÜS-Gutachtern und dem Anlagenlieferanten 

10. Erstellung des Prüfberichts 

11. Erstellung des Genehmigungsantrages nach zuvor festgelegtem Anlagentyp 

12. Abgabe des Genehmigungsantrages 

13. Entgegennahme des Genehmigungsantrages 

14. Prüfung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen 

15. Einbindung der Fachbehörden 

16. Rücksprache mit dem Antragsteller 

17. Bearbeitung des Antrags 
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18. Erteilung der Erlaubnis zur Errichtung und zum Betrieb der H2-Anlage 

Die erforderlichen Projektunterlagen für Anlagen mit höherem Gefährdungspotential, die in der 

Größenordnung von IPPC-Anlagen, Seveso-Anlagen oder UVP-pflichtigen Anlagen umge-

setzt werden, sind wesentlich umfangreicher. Eine Liste der mindestens erforderlichen Unter-

lagen kann den jeweiligen Rechtsakten entnommen werden [44]. 
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8 Förderungsmöglichkeiten  

Wasserstoff ist derzeit im Fokus Österreichs und auch der Europäischen Union über den 

Green Deal [59]. Die hier aufgezählten Förderschienen sind die bereits bestehenden Möglich-

keiten, Unterstützung zu erhalten. In Zukunft ist hier aber mit weitaus mehr Angebot zu rech-

nen.  

Im Folgenden werden mögliche Förderungsschienen der Forschungsförderungsgesellschaft 

FFG Österreich und darüber hinaus aufgezählt, die für eine Umsetzung der vorgestellten Mög-

lichkeiten in Murau in Frage kommen. Alle Zusammenfassungen sind der Website der FFG 

entnommen [60].  

8.1 Basisprogramm - Förderung, Bedingungen 

Die Basisprogramm-Projektförderung ist offen für alle Technologiefelder, Unternehmens- und 

Projektgrößen (auch über € 1 Mio.). Das Projektziel ist ein funktionierendes Produkt, Verfah-

ren, Prozess oder eine Dienstleistung. Vorhaben in Kooperation mit Unternehmen, For-

schungsinstituten und Universitäten sind ebenfalls möglich. Die Förderung beträgt in der Regel 

50 % der Projektkosten in einem Mix aus Zuschuss und Darlehen und kann sich auf bis zu 70 

% bei Startups (Unternehmen in Gründung) und bei mitfinanzierenden Bundesländern erhö-

hen (erhöhte Barwerte). Der Förderungszeitraum beträgt in der Regel ein Jahr, bei längerer 

Projektdauer können Fortsetzungsanträge eingereicht werden. Einreichungen können laufend 

erfolgen, es gibt keine Einschränkungen beim Thema oder der Projektgröße. 

8.2 BRIDGE - Förderung, Bedingungen 

Innerhalb des BRIDGE-Programmes der FFG werden die Ausschreibung BRIDGE 1 und 

BRIDGE Young Scientists zu unterschiedlichen Terminen angeboten. Gefördert werden 

grundlagennahe Projekte von Konsortien und PartnerInnen aus der wissenschaftlichen For-

schung und aus der verwertenden Industrie. Die Projekte sind entsprechend den EU-

Förderobergrenzen der Kategorie der industriellen Forschung zuzurechnen. Die Förderung für 

die Wissenschaft beträgt bei Kooperation mit Klein- und Mittelbetrieben bis zu max. 80 %. Das 

Programm ist offen für alle Forschungsthemen. Die Gesamtförderung kann maximal € 360 000 

betragen.  

8.3 e!MISSION.at - Energy Mission Austria 

Aufgrund des global stark ansteigenden Energiebedarfs, der Klimaproblematik und der zuneh-

menden Risiken bezüglich einer sicheren Energieversorgung wurde vom Klima- und Energie-

fonds im Jahr 2008 ein Forschungs- und Technologieprogramm mit dem Namen "NEUE 

ENERGIEN 2020" initiiert. Mit e!MISSION.at – Energy Mission Austria wird dieses erfolgreiche 

Programm weitergeführt und an die sich geänderten Rahmenbedingungen und Herausforde-

rungen angepasst. 

8.4 Early Stage – Förderung, Bedingungen 

Sehen auch Sie einen Zusammenhang zwischen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 

und Unternehmenswachstum? Das Potenzial für Unternehmensprojekte mit grundlagennahen 

Forschungsinhalten ist in österreichischen Unternehmen gegeben. Damit bedarf es auch einer 

entsprechenden Förderung derartiger Projekte mit hohem Risiko aber auch hohen gesamtwirt-

schaftlichen Erfolgsaussichten. Early Stage ist ein Förderansatz, der diese Dynamik unterstüt-

zen soll. Mit einer Projektförderung für Unternehmensprojekte der Industriellen Forschung von 

bis zu max. 70 % können Unternehmen aller Größen und Technologiefelder diesen 
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Wachstumspfad einschlagen. Early Stage wird im Auftrag des Bundesministeriums für Ver-

kehr, Innovation und Technologie durch die FFG abgewickelt. 

8.5 EFREtop - Förderung, Bedingungen 

Das Operationelle Programm „Investition in Wachstum und Beschäftigung 2014-2020” 

(IWB/EFRE) umfasst Ziele und Investitionsprioritäten, die eine Stärkung von Forschung, tech-

nologischer Entwicklung und Innovation und damit auch eine Stärkung der Wettbewerbsfähig-

keit der begünstigten Unternehmen, speziell KMUs, bezwecken. Ebenso werden Maßnahmen 

zur CO2-Einsparung und zur Steigerung der Energieeffizienz sowie die Anwendung erneuer-

barer Energien in Unternehmen im Rahmen des Operationellen Programms IWB/EFRE unter-

stützt. Die FFG vergibt EFRE-Mittel im Rahmen der Förderungslinie EFREtop. Die FFG wickelt 

ein Gesamtbudget von rund 41,5 Mio. Euro für die Jahre 2014 bis 2020 ab. Im Rahmen der 

EFREtop-Förderungslinie können Einzelprojekte der Industriellen Forschung (IF) sowie der 

Experimentellen Entwicklung (EE) gefördert werden. Die EFRE-Kofinanzierung wurde seit 

2014 laufend angeboten. Unter Berücksichtigung der geplanten Fortsetzungen von begonnen 

Projekten ist das EFRE-Volumen nahezu ausgeschöpft. Restmittel gibt es noch für For-

schungsprojekte aus der Steiermark und für CO2-Projekte aus dem Land Kärnten. 

8.6 Kleinprojekt - Förderung, Bedingungen 

Die Förderung unterstützt "kleinere" Forschungs- und Entwicklungsprojekte von KMU und 

Startups, welche alleine oder in Kooperation durchgeführt werden und welche als Ergebnis 

kommerziell verwertbare Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen aufweisen. Gefördert 

werden Projektkosten bis max. 60 % (max. Gesamtkosten € 150.000, -) in Form von Zuschüs-

sen. Einreichungen können laufend erfolgen, es gibt keine Einschränkungen beim Thema. 

8.7 Stadt der Zukunft 

Mit „Stadt der Zukunft“ wird ein Programm etabliert, in dem neue Technologien, technologische 

(Teil-)Systeme, urbane Services und Dienstleistungen entwickelt werden sollen. Im Mittelpunkt 

der Betrachtung steht dabei das Gebäude, das Quartier, der Stadtteil bzw. die gesamte Stadt. 

Dadurch soll ein Beitrag zur urbanen Modernisierung und Entwicklung von Städten, die 

höchste Ressourceneffizienz mit hoher Attraktivität für BewohnerInnen und Wirtschaft verbin-

den, geleistet werden. 

8.8 Vorzeigeregion Energie – WIVA P&G 

In der Vorzeigeregion Energie werden mit innovativen Energietechnologien aus Österreich 

Musterlösungen für intelligente, sichere und leistbare Energie- und Verkehrssysteme der Zu-

kunft entwickelt und demonstriert. Im Mittelpunkt stehen ein effizientes Zusammenspiel von 

Erzeugung, Verbrauch, Systemmanagement und Speicherung in einem für alle Marktteilneh-

mer optimierten Gesamtsystem mit zeitweiser Versorgung durch bis zu 100 % erneuerbaren 

Energien. 

8.9 Innovation Fund 

Der Innovation Fund wird vor allem Projekte unterstützen, die höchst innovativ sind und große 

Leuchttürme im europäischen Kontext darstellen können, um Emissionen signifikant zu redu-

zieren. Es sollen eine große Bandbreite an Projekten aus den Bereichen energie-intensive 

Industrien, erneuerbare Energien, Energiespeicherung, Carbon Capture and Storage und Car-

bon Capture and Utilisation gefördert werden. Die Projekte müssen allerdings bereits eine ge-

wisse Reife bezüglich technologischer und finanzieller Planung mitbringen [61]. 
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8.10 IPCEI 

Bei Important Projects of Common European Interest, IPCEI, geht es um bahnbrechende und 

ehrgeizige Forschung und Innovation, die über den Stand der Technik in einem Sektor hinaus-

geht und für die gesamte EU von Vorteil sein kann. Bei Forschungs- und Entwicklungstätig-

keiten werden auch Erstimplementierung in der Industrie gefördert. Es müssen mehrere Mit-

gliedsstaaten an dem Projekt beteiligt sein [62]. 

8.11 FCH JU 2020 und Clean Hydrogen 

Das Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FCH JU, ist eine öffentlich-private Partner-

schaft, deren Mitglieder die Europäischen Union und jeweils ein Industrie- und ein Forschungs-

verbund sind. Durch die FCH JU werden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den Be-

reichen Wasserstoff und Brennstoffzelle unterstützt. Derzeit bemüht sich die Partnerschaft um 

eine Weiterführung als Clean Hydrogen for Europe und arbeitet an neuen Ausschreibungs-

schwerpunkten. [63] 
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9 Formelzeichen und Abkürzungen 

 

Formelzeichen 

 

 𝑎𝑚𝑎𝑥 m/s2 Maximale Beschleunigung/ Verzögerung 

 𝑛𝑊𝑎𝑔𝑒𝑛/𝐴𝑐ℎ𝑠𝑒𝑛 - Anzahl der Wagen/Achsen 

𝐶𝐿/𝐸 1/h Lade-/Entladerate Traktionsbatterie 

𝐸𝐵𝐴𝑇 kWh Energie Traktionsbatterie 

e mm Hebelarm der Rollreibung 

𝐹 N Kraft 

f ‰ Spezifischer Anfahrwiderstand 

𝑔 m/s2 
Erdbeschleunigung, Normfallbeschleunigung: gn = 
9,80665 m/s2 

𝐻𝑈 kWh/kg Unterer Heizwert 

𝐼 A Stromstärke; Spurweite 

K - Bogenwiderstandskoeffizient 

𝑚 kg Masse 

�̇� kg/s Massenstrom 

𝑃 kW 
Leistung [BZS: Brennstoffzellensystem; Rad,max: Leis-
tung am Rad; Nagg: Nebenaggregate, HK: Heizung/Küh-
lung] 

r m Radius 

t h*N/kN*km Stoßbeiwert 

v km/h Geschwindigkeit 

W N Widerstand 

𝜂 % 
Wirkungsgrad [M: E-Motor; DCDC: Gleichrichter; DCAC: 
Wechselrichter; G: Getriebe; A:Achse; BZS: Brennstoff-
zellensystem; Batt: Batterie] 

𝜇Lager - Lagerreibungswert (Wälzlager) 

𝜉 - Massenfaktor Zug 

𝜏 s Zeit 
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Abkürzungen 

 

AEL Alkalische Elektrolyseure 

APRR Average Pressure Ramp Rates 

ATEX Atmospheres Explosibles 

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

BauO Bauordnung 

BEV Battery Electric Vehicle 

BGBl Bundesgesetzblatt 

BZ Brennstoffzelle 

CAPEX Capital Expenditures (Investitionsausgaben) 

CGH2 Compressed Gaseous Hydrogen 

CO2 Kohlenstoffdioxid 

DIN Deutsches Institut für Normung 

EN Europäische Norm 

FCEV Fuel Cell Electric Vehicles 

H2 Wasserstoff 

HD Hochdruck 

HRS Hydrogen Refueling Station 

HTEL Hochtemperaturelektrolyse 

ISO 
ISO - International Organization for Standardization, dt. Internationale Organi-

sation für Normung 

LGBl Landesgesetzblatt 

LH2 Liquid Hydrogen 

LKW Lastkraftwagen 

MD Mitteldruck 

ND Niederdruck 

O2 Sauerstoff 
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ON Österreichisches Normungsinstitut 

ÖNORM Österreichisches Normungsinstitut, engl. Austrian Standards International) 

OPEX Operational Expenditure (laufende Kosten) 

PEM 
Polymere Electrolyte Membrane Fuel Cell (Polymerelektrolytmembran   

Brennstoffzelle) 

PEMEL Polymer Festelektrolyt 

PKW Personenkraftwagen 

PTC Positive Temperature Coefficient 

SAE 
Society of Automotive Engineers, dt. amerikanisches Standardisierungsinstitut 

der Verkehrstechnologie 

SOC State of Charge 

SOEC Solid Oxide Electrolysis 

TÜV Technischer Überwachungsverein 

UVG Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

VEXAT Verordnung Explosionsfähige Atmosphären 

WG Wirkungsgrad 

In Anlehnung an DIN 1304, DIN 1345 sowie DIN 1940 
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Anhang A 

Folgende Überlegungen liegen der Potentialabschätzung in Abschnitt 2.1.5 zugrunde: 

 

Fahrzeugtyp Randbedingung 

PKW • Es gibt heute insgesamt 41 Hyundai BZ-Fahrzeuge in Österreich 

(Markteinführung 2015) 

• Die Fahrzeuge, die in Österreich fahren, sind um die Wasser-

stoff-Tankstellen konzentriert. Derzeit gibt es davon fünf.  

• Aktuell werden zwei Hyundai PKW/Monat nach Österreich impor-

tiert; bis 2025 gibt es daher 120 BZ-PKW in Österreich 

• 2025 gibt es voraussichtlich 14 Wasserstoff-Tankstellen in Öster-

reich, eine davon in Murau; deshalb werden dort rund zehn BZ-

PKW im Einsatz sein 

• 2030 kommen vier zusätzliche PKW-Hersteller mit BZ-

Fahrzeugen auf den Markt, weshalb hier nochmal 40 BZ-PKW 

dazu kommen 

Kleinlaster (N1) • Ab 2021/22 werden zehn BZ-Sprinter/Jahr nach importiert; zwei 

davon befinden sich in Murau 

• 2030 kommen wiederum acht weitere dazu 

LKW (N2 und N3) • BZ-LKW werden nur bei einer Mindestabnahme von fünf Stück 

verkauft; deshalb können 2025 fünf BZ-LKW in Murau fahren 

• 2030 werden wiederum zusätzlich 20 Stück eingesetzt  

Busse  • Bis 2032 müssen alle Busse der StLB umgestellt werden  

• Hier ist wiederum eine Mindestabnahme von fünf Stück vorgege-

ben 

• 2030 werden wiederum zusätzlich 20 Stück eingesetzt  

 

Die Murtalbahntankstelle ermöglicht die Umstellung des vorgestellten Potentials bereits mit 

2025.  Die Tankstelle ist wichtig, um Wachstum jetzt zu starten. 

 


